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Vorbemerkung

Die Notwendigkeit und wachsende Bedeutung 
der berufl ichen Weiterbildung wird mittlerweile 
nicht mehr in Frage gestellt. Im Gegenteil: In 
kaum einer Äußerung von Politikerinnen und 
Poli tikern und Wirtschaftsvertreterinnen und 
-vertretern fehlt der Hinweis auf dieses Thema. 
Auch in der jüngsten Debatte über die Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt und den vermeintlich 
existierenden bzw. drohenden Fachkräftemangel 
wurde die Forderung nach Aus weitung und Ver-
stärkung der Weiterbildung erhoben. Dies steht 
im auffälligen Gegensatz zur realen Situation: 
 geringe Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahlen 
und sinkende Aufwendungen für die betriebliche 
Weiterbildung in den letzten Jahren. Diese Defi -
zite hat Professor Dr. Ernst Kistler in einer neue-
ren Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung offen-
gelegt und benannt.1  

Die vorliegende Expertise von Professor 
Dr. Gerhard Bosch, Professor für Soziologie an der 
Universität Duisburg-Essen und Geschäftsführen-
der Direktor des dort angesiedelten Instituts 
 Arbeit und Qualifi kation (IAQ),  unterbreitet hier-
zu einen Lösungsvorschlag. Er zielt darauf ab, die 
zu geringen Investitionen in berufl iche Weiterbil-
dung durch einen Weiterbildungsfonds zu behe-
ben. In vielen anderen Staaten existieren derarti-
ge Fonds bereits und auch in Deutschland gibt es 
in der Baubranche und bei den Gerüstbauern ein 
solches Finanzierungsinstrument. Es zeigt sich, 
dass dadurch die Mittel für Weiterbildung deut-
lich erhöht und ein Anreiz für Unternehmen ge-
schaffen wird, mehr in die Weiterbildung zu in-
vestieren. Der Autor belegt am Beispiel der Fonds 
in Frankreich, den Niederlanden und Süd-Korea 
die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, die 

notwendigen Rahmenbedingungen und Verknüp-
fungsmöglichkeiten mit anderen Instrumen ten der 
Weiterbildung und zeigt die Chancen die Chan-
cen und Grenzen solcher Umlagesysteme auf. Auf 
der Basis langjähriger Forschungsarbeit und um-
fangreicher empirischer Recherchen entwickelt 
Gerhard Bosch einen konkreten Ansatz für einen 
Weiterbildungsfonds in Deutschland. Dieser sieht 
eine Beteiligung von Unternehmen und Beschäf-
tigten vor und ergibt bei einem Beitrag von insge-
samt ein Prozent der Bruttolohnsumme ein Volu-
men von insgesamt ca. 8 Mrd. Euro. Der Autor 
gibt detaillierte Hinweise und Empfehlungen für 
die inhaltliche Ausrichtung, die Organisation 
und die  Zuständigkeiten und weist u. a. auf not-
wendige gesetzliche Regelungen zur Freistellung 
und zum Rückkehrrecht hin. Außerdem skizziert 
er Verknüpfungsmöglichkeiten zur steuerfi nan-
zierten Weiterbildungsförderung (Erwachsenen 
BAföG) sowie zu einer investiven Arbeitsmarkt-
politik, wie sie im Konzept einer Beschäftigungs-
versicherung von Professor Dr. Günther Schmid2 
vorgeschlagen und von der SPD als zukünftige 
Arbeitsversicherung thematisiert wird.

Wir bedanken uns bei Herrn Bosch für die 
Expertise und hoffen, dass dieser Beitrag nicht 
nur in der Politik, sondern insbesondere auch bei 
den Sozialpartnern auf Interesse stößt. Bildung ist 
das Thema des 21. Jahrhunderts. Dass es nicht 
nur ein Thema bleibt, sondern auch praktische 
Relevanz erhält, ist der Wunsch, den wir mit der 
Veröffentlichung dieser Studie verbinden. 

Ruth Brandherm
Leiterin des Gesprächskreises 

Arbeit und Qualifi zierung

1 Kistler, Ernst: Gute Arbeit und lebenslanges Lernen – das Versagen der Weiterbildung in Deutschland. Bonn 2010, Abteilung Wirtschafts- 
und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung,  http://library.fes.de/pdf-fi les/wiso/07147.pdf

2 Schmid, Günther: Von der Arbeitslosen- zur Beschäftigungsversicherung: Wege zu einer neuen Balance individueller Verantwortung und 
Solidarität durch eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik. Bonn 2008, Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-
Stiftung, http://library.fes.de/pdf-fi les/wiso/05295.pdf
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Ziele der Expertise

Wenn in Deutschland bereits hinreichend in 
Weiterbildung investiert würde, gäbe es keine 
Notwendigkeit,  einen Weiterbildungsfonds zur 
Erhöhung der Weiterbildungsinvestitionen vor-
zuschlagen. Davon ist allerdings nicht auszuge-
hen. Im interna tionalen Vergleich liegt die Wei-
terbildungsteilnahme in Deutschland nur im 
Mittelfeld. Der Anteil der Ausgaben für Weiterbil-
dung am Bruttosozialprodukt ist sogar um fast 
ein Drittel von 1,48 Prozent im Jahre 1995 auf 
1,05 Prozent im Jahre 2006 zurückgegangen. Ein 
näherer Vergleich der Teilnehmerstrukturen zeigt, 
dass in Deutschland die Differenzen zwischen 
der Weiterbildungsteilnahme nach Altersgruppen 
und Qualifi kationsstufen deutlich ausgeprägter 
sind als etwa in Frankreich mit seinen Weiter-
bildungsfonds und Dänemark mit seiner weiter-
bildungsorientierten Arbeitsmarktpolitik, seinem 
einkommensunabhängigem Erwachsenen BAföG 
und seinen sektoralen Fonds. 

Angesichts eines raschen strukturellen Wan-
dels muss verstärkt in Weiterbildung investiert 
werden. Die Nachfrage nach gering Qualifi zierten 
sinkt allen Prognosen zufolge weiter. Die Quali-
fi kationen vieler gut Ausgebildeter müssen aktua-
lisiert und erneuert werden, wenn sie bis zum 
verlängerten Renteneintrittsalter beschäftigungs-
fähig bleiben wollen. Die Rentenreformen der 
letzten Jahre müssen durch eine aktive Qualifi -
zierungspolitik unterfüttert werden.

Zur Erhöhung der Investitionen in Weiterbil-
dung und der Verringerung der Ungleichheit in 
der Weiterbildungsbeteiligung bieten sich meh-
rere Strategien an. Erstens kann man, wie es von 
der Expertenkommission „Finanzierung lebens-
langen Lernens“ (2003) vorgeschlagen wurde, ein 
Erwachsenen BAFöG einführen, das altersunab-

hängig Stipendien für das Nachholen von Schul- 
und Berufsabschlüssen vergibt. Zweitens kann 
die Arbeitsmarktpolitik wieder stärker in ab-
schlussbezogene Weiterbildung für gering quali-
fi zierte Beschäftigte und Arbeitslose bzw. von Ar-
beitslosigkeit Bedrohte investieren (Bosch 2009). 
Drittens kann man einen Weiterbildungsfonds 
einrichten.

Mit diesen drei Strategien werden unter-
schiedliche Akteure und potenzielle Teilnehmer-
gruppen angesprochen. Sie schließen sich somit 
nicht gegenseitig aus, sondern lassen sich auch 
kombinieren. Mit Erwachsenenstipendien wird 
die individuelle Bildungsbereitschaft von Be-
schäftigten und Nichtbeschäftigten gefördert. Die 
Weiterbildung der Arbeitsmarktpolitik soll dazu 
beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit von Ar-
beitslosen und von Arbeitslosigkeit Bedrohten  
bei Arbeitsplatzverlusten wiederherzustellen.Wei-
terbildungsfonds zielen auf die Weiterbildung von 
Betrieben. Im Konzept der SPD zu einer Arbeits-
versicherung werden die genannten Vorschläge 
gebündelt und durch fl ankierende Maßnahmen, 
wie die Verbesserung der Weiterbildungsberatung 
und ein Freistellungsrecht für Beschäftigte wäh-
rend einer Weiterbildung, ergänzt.

Diese Expertise wertet Erfahrungen aus ande-
ren Ländern mit Weiterbildungsfonds aus, um-
reißt Struktur, Finanzierung und Aufgabenstel-
lung eines Weiterbildungsfonds, behandelt die 
Möglichkeiten der besonderen Förderung von 
Personengruppen mit geringer Weiterbildungs-
beteiligung und erörtert die Integration weiterer 
Aufgaben in den Fonds (z. B. Bildungsberatung). 
Die Kombination mit anderen Instrumenten wird 
angedacht, steht aber nicht im Mittelpunkt. 
Schwerpunktmäßig sollen die Potenziale eines 
Weiterbildungsfonds am Beispiel eines konkreten 
Modellvorschlags ausgelotet werden. 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
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Fonds und Umlagesysteme in Deutschland

Unter einem Fonds versteht man in der Regel 
Geldmittel, die über eine Umlage von einer be-
stimmten Gruppe von Begünstigten erhoben 
werden. Im Unterschied zu Steuereinnahmen 
sind die Mittel zweckgebunden. Der Umlage 
kann, muss aber nicht, eine entsprechende Ge-
genleistung durch den Fonds gegenüberstehen. 

Im deutschen Sozialsystem gibt es mehrere 
gesetzliche Umlagen, so etwa beim Mutterschutz, 
beim Insolvenzgeld, beim Arbeits- und Unfall-
schutz sowie bei der Förderung von Schwerbe-
hinderten. Der Hauptzweck dieser Umlagen be-
steht in der gleichen Verteilung von Risiken auf 
alle Unternehmen sowie der präventiven Verhal-
tenssteuerung. In einzelnen Branchen (z. B. Bau-
hauptgewerbe, Gerüstbaugewerbe) haben die So-
zialpartner Umlagen zur Förderung der Erst- und 
Weiterbildung eingeführt. In den genannten 
Branchen sind infolge hoher Nachfrageschwan-
kungen und der kleinbetrieblichen Strukturen 
 Investitionen in berufl iche Bildung für das einzel-
ne Unternehmen sehr risikoreich. Die Risiken 
werden nunmehr durch die Erstattung von Bil-
dungskosten von allen Unternehmen der Bran-
chen gemeinsam getragen.

Weiterbildungsfonds in anderen Ländern

Weiterbildungsfonds gehören insbesondere in 
Europa, aber auch darüber hinaus zu den etablier-
ten Instrumenten, mit denen der Staat oder die 
Sozialpartner oder beide gemeinsam versuchen, 
Investitionen in einem Land oder einer Branche 
in berufl iche Weiterbildung zu erhöhen. In 
 Europa fi nden sich nach einer Untersuchung des 
CEDFOP (2008) Weiterbildungsfonds in Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritan-
nien, Irland, Island, Italien, den Niederlanden, 
Norwegen, Polen, Slowenien, Spanien, Tsche-
chien, Ungarn und Zypern. Außerhalb Europas 
sind zahlreiche Länder dem französischen Bei-
spiel gefolgt und haben Weiterbildungsfonds ein-
gerichtet (z. B. mehrere Länder in Südamerika, 
Marokko, Québec, Korea). 

Näher untersucht wurden hier die Fonds in 
 Frankreich, den Niederlanden und Korea, die sich 
in ihren Konstruktionsmerkmalen sehr unter-
scheiden. In Frankreich müssen die Unterneh-
men mit mehr als 10 Beschäftigten 1,6 Prozent 
der Bruttolohnsumme für Weiterbildung aufwen-
den. Ein Prozent entfällt auf betriebliche Weiter-
bildungsmaßnahmen. Die zentralen Merkmale der 
französischen Fonds sind: die Selbstverwaltung 
durch die Sozialpartner, die Kombination von be-
trieblichen und individuell geplanten Maßnah-
men, die Reformfähigkeit (durch Anstöße des 
Staates), die gezielte Förderung prekärer Beschäf-
tigter sowie die Kombination der Fonds-
fi nanzierung mit anderen Instrumenten.  

In den Niederlanden gibt es keine gesetzliche 
Grundlage für Weiterbildungsfonds. Die 89 Bran-
chenfonds wurden von den Sozialpartnern über 
Tarifvereinbarungen geschaffen, die in der Regel 
für allgemeinverbindlich erklärt wurden. Die 
meisten Fonds wurden in den letzten drei Jahr-
zehnten gegründet, sind also eine Reaktion auf 
eine Zunahme der Wissensintensität in der Wirt-
schaft. Die durchschnittliche Umlage lag 2005 
bei 0,65 Prozent der Bruttolohnsumme. Rund 
40 Prozent der niederländischen Unternehmen 
mit etwa 38 Prozent der Beschäftigten sind Mit-
glieder eines Fonds. Als Stärke der niederlän-
dischen Branchenfonds werden die Erhöhung 
der Weiterbildungsbereitschaft der Unternehmen 
und die passgenaue Information und Beratung 
angesehen. Zu den Schwächen zählt die geringe 
Beteiligung von Klein- und Mittelunternehmen. 

Korea hat Weiterbildungsfonds zur Förde-
rung seiner nachholenden Industrialisierung ein-
gesetzt. Mittlerweile ist der Fonds zu einer Be-
schäftigungsversicherung ausgebaut worden, die 
zum einen die Arbeitslosenunterstützung ver-
waltet und zum anderen die Weiterbildung för-
dert. Durch seine Interventionen gelang es dem 
koreanischen Staat, die Weiterbildung stark zu 
 erhöhen und seine Strategien der Industrialisie-
rung und der wirtschaftlichen Entwicklung zu 
fl ankieren. Die starke Staatsintervention war of-
fensichtlich notwendig, da die Sozialpartner zu 
schwach und zersplittert sind, um in gesamtwirt-
schaftlichem Interesse handeln zu können. 
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Ein Vergleich der unterschiedlichen Fonds 
zeigt, dass man mit Fonds sehr unterschiedliche 
Ziele (Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft 
von Unternehmen und Beschäftigten, Verbesse-
rung der Weiterbildungsberatung, Förderung 
neuer Weiterbildungsstrukturen bestimmter Un-
ternehmenstypen und Beschäftigtengruppen, 
Förderung der industriellen Entwicklung) ver-
folgen kann. 

Ziele, Aufgaben und Instrumente von 
Weiterbildungsfonds

Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses müssen in umlagefi nanzier-
ten Fonds die wichtigsten Ziele bleiben. Umlage-
fi nanzierte Fonds rechtfertigen sich nur, wenn sie 
die dominanten Bedürfnisse ihrer Finanziers, also 
der Unternehmer, in den Mittelpunkt stellen. 
Fonds sind kein geeignetes Instrument zur Be-
nachteiligtenförderung. Das würde die Fonds in-
nerhalb der Wirtschaft schnell stigmatisieren.

Nationale Weiterbildungsfonds auf gesetz-
licher Grundlage können über Branchenfonds 
dezentralisiert werden. Eine dezentrale Fonds-
struktur verbessert die Möglichkeiten der Einbe-
ziehung der Sozialpartner und der Entwicklung 
zielgerichteter Dienstleistungen (z. B. Beratung 
von Unternehmen und Beschäftigten, spezielles 
Kursangebot für eine Branche und bestimmte Be-
schäftigtengruppen). Zudem sehen Sozialpartner, 
vor allem wenn sie die Fonds selbst aufgebaut 
 haben und ihre Arbeit gestalten, die Umlage nicht 
als Belastung, sondern als Investition.

Man kann zwischen mehreren Umlagesyste-
men unterscheiden. Wenn die Umlage vorwie-
gend als Finanzquelle dient und auch für allge-
meine Bildung verwendet wird, hat sie den Cha-
rakter einer Steuer. In den levy-exemption-Fonds 
muss eine Abgabe nur bezahlt werden, wenn das 
Unternehmen zu wenig in Weiterbildung inves-
tiert. In den levy-grant-Fonds müssen die Beiträge 
grundsätzlich gezahlt werden. Die Mittel fl ießen 
dann über Zuschüsse an die Betriebe oder Ein-
zelpersonen zurück. In levy-grant-Fonds sind die 
Steuerungs- und Umverteilungsmöglichkeiten des 
Fonds erheblich größer. Gleichzeitig steigt der 

Verwaltungsaufwand gegenüber den levy-exempti-
on-Fonds, da die Finanzierung aller Weiterbil-
dungsmaßnahmen über den Fonds läuft. Es gibt 
auch Mischformen zwischen beiden Typen. 

In vielen Fonds wird Weiterbildung für be-
stimmte Unternehmen oder Personengruppen 
gezielt gefördert. Die Förderung kann über die 
Einnahme- oder die Ausgabenseite erfolgen. Auf 
der Einnahmeseite sind kleinere Unternehmen 
von der Umlagezahlung oft ausgenommen oder 
zahlen geringere Beiträge als größere Unterneh-
men. Die Höhe der Umlage kann nach Personen-
gruppen (z. B. Leiharbeitnehmer) gestaffelt wer-
den. Auf der Ausgabenseite können bestimmte 
Unternehmen, Personengruppen oder Maßnah-
mentypen (abschlussbezogene Weiterbildung, 
Verbundweiterbildung) gezielt gefördert werden. 

Hinsichtlich der Politik der Fonds kann man 
zwischen eher passiven umverteilenden Fonds 
und aktiv gestaltenden Fonds unterscheiden. Bei 
den passiv umverteilenden Fonds verbleibt die 
Initiative letztlich bei den Unternehmen. Aktiv 
gestaltende Fonds gehen auf die Unternehmen 
ein, erkunden ihren Bedarf, informieren und be-
raten und entwickeln geeignete Projekte. Die drei 
untersuchten Beispiele zeigen, wie sich die Fonds 
in den letzten Jahren in diese Richtung entwi-
ckelt haben.

Zu beachten ist das Zusammenwirken mit 
anderen Instrumenten der Förderung der Weiter-
bildung. Die Stärkung individueller Weiterbil-
dungsrechte in Frankreich hat zum Beispiel in 
kurzer Zeit für die Fonds ein neues beachtliches 
Gestaltungsfeld entstehen lassen. Ebenso wichtig 
waren das Anrecht auf eine individuelle Kom-
petenzbilanz und das Recht auf Freistellung mit 
einem Rückkehrrecht. Bedeutsam können auch 
die Kombinationsmöglichkeiten von Fondsmit-
teln mit Mitteln der öffentlichen Hand oder der 
europäischen Sozialfonds sein. In Dänemark, das 
in Europa die höchste Weiterbildungsteilnahme 
aufweist, sind die anderen Instrumente der För-
derung der Weiterbildung (über Erwachsenen-
stipendien und die Arbeitsmarktpolitik) so aus-
gebaut, dass für die vielen Branchenfonds keine 
Rolle mehr bei der Finanzierung, sondern nur 
noch bei der Beratung, Information und inhalt-
lichen Gestaltung übrig bleibt.
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In einem bildungsfreundlichen und inno-
vationsorientierten Umfeld mit lernförderlichen 
Arbeitsplätzen entfalten Fonds eine stärkere Wir-
kung als in einem Umfeld, in dem sie starke Wi-
derstände gegen Weiterbildung alleine überwin-
den müssen.

Eckpunkte zu einem Weiterbildungsfonds 
in Deutschland

Durch einen Weiterbildungsfonds soll die Un-
terinvestition in berufl iche Weiterbildung verrin-
gert werden. Die Erfahrungen aus anderen Län-
dern liegen dem folgenden Modell zugrunde. 
Vorgeschlagen wird ein Weiterbildungsfonds, in 
den ein Prozent der Lohn- und Gehaltsumme 
einfl ießt. Bei dieser Umlagehöhe könnte man bei 
aktuellem Stand (2009) mit einem Einnahme-
volumen von ca. acht Milliarden Euro rechnen. 
Bei der Finanzierung besteht die Möglichkeit, die 
Umlage, wie in anderen Ländern, alleine von den 
Arbeitgebern zu erheben. Alternativ kann sie ge-
meinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
aufgebracht werden. Die Art der Finanzierung 
sollte Konsequenzen für die Ausgestaltung der 
Weiterbildungsförderung haben. Bei einer Finan-
zierung alleine über die Arbeitgeber sollten be-
triebliche Maßnahmen im Vordergrund stehen, 
bei geteilter Finanzierung sowohl betriebliche als 
individuelle Maßnahmen unterstützt werden. 
Die Weiterbildungsteilnahme kann am ehesten 
erhöht werden, wenn sowohl die individuelle als 
auch die betriebliche Initiative unterstützt wird. 
Daher wird eine geteilte Finanzierung (0,7 Pro-
zent Arbeitgeberumlage, 0,3 Prozent Arbeitneh-
merumlage) vorgeschlagen. Die Umlage sollte 
zentral mit den Sozialversicherungsbeiträgen er-
hoben werden, was zusätzliche Verwaltungsstruk-
turen für den Beitragseinzug erspart.

Für befristete Beschäftigte und Leiharbeit-
nehmer sollte ein höherer Beitrag von zwei Pro-
zent erhoben werden, der sich auch in gezielten 
Leistungen für diese beiden Gruppen nieder-
schlagen muss. Für Soloselbstständige, die hohe 
Beschäftigungsrisiken tragen, sollte ebenfalls eine 
Abgabe in Höhe von zwei Prozent erhoben wer-
den. Die Erhebung der Abgabe für Soloselbst-

ständige kann nach dem Vorbild der Künstlerso-
zialkasse über eine „Bildungskasse für Selbststän-
dige“ erfolgen. 

Entsprechend der anteiligen Finanzierung 
sollten 0,7 Prozent der Bruttolohnsumme für be-
triebliche Maßnahmen verwendet werden. Dies 
entspricht einer Summe von rund 5,6 Milliarden 
Euro. Auf individuell beantragte Maßnahmen 
entfallen 0,3 Prozent der Bruttolohnsumme, was 
ein Budget von rund 2,4 Milliarden Euro ergibt. 

Für die betrieblichen Maßnahmen sollte ein 
levy-exemption-System gelten. Viele Unternehmen 
investieren bereits ausreichend in Weiterbildung 
und sollen nicht durch eine zusätzliche Büro-
kratie belastet werden, es sei denn, sie wollen die 
Dienstleistungen eines Fonds in Anspruch neh-
men. Ein levy-exemption-System hat zudem den Vor-
teil, dass ein Teil der Unternehmen, die we niger als 
0,7 Prozent der Bruttolohnsumme in Weiterbil-
dung investieren, große Anstrengungen unterneh-
men werden, den Abfl uss von Mitteln durch eige-
ne Weiterbildungsanstrengungen zu vermeiden. 

Für die individuellen Maßnahmen soll ein 
levy-grant-System gelten. Alle Mittel fl ießen in den 
Fonds und fl ießen über Zuschüsse an die Antrag-
steller wieder ab. Nur Beschäftigte mit einer Min-
destbeschäftigungsdauer von zwei Jahren sollten 
Anträge auf eine Weiterbildung stellen können. 

Der Fonds sollte aus Mitteln der Umlage 
nicht vorrangig Benachteiligtenförderung betrei-
ben, da er sonst in Zielkonfl ikte bei seinen För-
derprioritäten gerät und zudem schnell als „So-
zial-“ und nicht als Bildungs- und Innovations-
einrichtung wahrgenommen wird. 

Bei den betrieblichen Maßnahmen sollte nur 
formalisierte Weiterbildung als förderungsfähig 
gelten. Dabei sollen direkte Kosten (Lehrperso-
nal, Lehreinrichtungen, Sachkosten) und indirek-
te Kosten (Lohnersatz) gefördert werden.

Bei den individuellen Maßnahmen sollten 
vorrangig abschlussbezogene Maßnahmen ge-
fördert werden. Für An- und Ungelernte sollten 
auch anerkannte Bildungsbausteine, also defi -
nierte Lernabschnitte aus Berufsausbildungen, 
förderungswürdig sein. Der Unterhalt sollte sich 
am ALG I bemessen. Die Maßnahmenkosten wer-
den erstattet.
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Für die sozialversicherungspfl ichtigen Be-
schäftigten wird durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) ein zentraler Fonds 
gebildet, an den die gesamte Umlage fl ießt. Der 
Fonds wird paritätisch von den Sozialpartnern 
verwaltet. Die Mittel für die betrieblichen Maß-
nahmen müssen an Branchenfonds weitergeleitet 
werden, sofern die Sozialpartner hierzu paritä-
tisch verwaltete Einrichtungen einrichten bzw. 
bereits über solche verfügen (z. B. Bauwirtschaft). 
Eine solche Dezentralisierung ist wünschenswert, 
da hierdurch zusätzliche Akteure und eventuell 
auch zusätzliche Mittel über freiwillige Beiträge 
gewonnen werden. Es sollten allerdings Min-
destgrößen für Branchenfonds (z. B. 30 Millionen 
Euro pro Jahr) festgelegt werden, um eine Zer-
splitterung auf viele kleine Fonds zu verhindern. 

Wenn ein Weiterbildungsfonds gesetzlich 
verankert worden ist, werden sich, nach Erfah-
rungen in anderen Ländern, relativ schnell Bran-
chenfonds bilden, da die Sozialpartner großes 
Interesse haben, die Weiterbildung in ihren Bran-
chen selbst zu gestalten.

Die Fonds sollen selbst keine Weiterbildungs-
maßnahmen durchführen dürfen, sondern sich 
auf Beratung, Information, Planung und Verwal-
tung konzentrieren. 

Die Mittel für die betrieblichen und die in-
dividuellen Maßnahmen sollen getrennt budge-
tiert und verwendet werden. Es sollte zwei klar 
getrennte Antragswege für betriebliche und in-
dividuelle Maßnahmen geben. Anträge auf in-
dividuelle Förderung können wie beim „Meister 
BAföG“ (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
[AFBG]) bei den kommunalen Ämtern für Aus-
bildungsförderung in den Kreisen und kreisfreien 
Städten am ständigen Wohnsitz der Antragstel-
lerin bzw. des Antragstellers gestellt werden. Die 
Antragsteller sollten auch dort beraten werden. 

Ein Schwerpunkt der Weiterbildungsfonds 
sollte die Förderung der Weiterbildung in Klein- 
und Mittelbetrieben sein, die in besonderem Maße 
auf externe Dienstleistungen angewiesen sind. 

Ursprüngliche Überlegungen, den Weiterbil-
dungsfonds in die Bundesagentur für Arbeit zu 

integrieren, wurden verworfen. Die Weiterbil-
dungsförderung der Bundesagentur folgt der Ver-
mittlungslogik. Sie zielt auf die schnellere Ver-
mittlung Arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit 
Bedrohter in Beschäftigung. Die Nichtteilnahme 
an Weiterbildung kann mit Sanktionen belegt 
werden. Alle anderen Länder, außer Korea mit 
seinem Staatfonds, haben Weiterbildungsfonds 
und Arbeitsmarktpolitik getrennt, da die Aufga-
benstellung, die Abläufe, die Denkweise der han-
delnden Personen und die Art der Selbstverwal-
tung zu unterschiedlich sind. 

Sinnvoll ist allerdings eine enge Kooperation 
der Bundesagentur für Arbeit mit den Fonds, ins-
besondere bei der betriebsorientierten Förderung 
der Weiterbildung. Sinnvoll ist auch die Kombi-
nation von Mitteln aus den Fonds und den be-
trieblichen Förderprogrammen der Bundesagen-
tur, wie WeGebAU3 oder der Förderung der Wei-
terbildung Älterer in Klein- und Mittelbetrieben. 
Ähnlich wie in den Niederlanden können ge-
meinsame Projekte gefördert werden. 

Die Einführung von Fonds erfordert eine 
 Reihe von Begleitmaßnahmen. Um die Beantra-
gung für individuelle Qualifi zierungsprojekte at-
traktiv zu gestalten, müsste eine Freistellung mit 
einem Rückkehrrecht gewährleistet werden. Ein 
solches Freistellungsrecht sollte nach französi-
schem, dänischem und schwedischem Beispiel 
gesetzlich verankert werden. Vor allem sollte die 
Weiterbildungsberatung möglichst auf kommu-
naler Ebene ausgebaut werden. 

Die Arbeitsmarktstrukturen in Deutschland 
bieten durch die starke Dominanz berufl icher 
 Arbeitsmärkte und die geringe Bedeutung der Se-
nioritätsentlohnung deutlich mehr Anreize für 
Weiterbildung als etwa in Frankreich. Die Ab-
schaffung der fi nanziellen Anreize für einen vor-
zeitigen Ruhestand in Deutschland und die suk-
zessive Erhöhung des Rentenalters wird in den 
Betrieben die Notwendigkeit, mehr in Weiterbil-
dung Älterer zu investieren, deutlich erhöhen. 
Gleichzeitig können die Fonds dazu beitragen, 
dass die Weiterbildungsbereitschaft nicht schon 
ab dem 40. Lebensjahr deutlich zurückgeht. 

3 Weiterbildung Geringqualifi zierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen.
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Ausblick

Das hier entwickelte Modell eines Weiterbil-
dungsfonds für Deutschland setzt starke Anreize 
für die Unternehmen, die bislang zu wenig wei-
terbilden, mehr als bislang in ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu investieren. Gleichzeitig 
erhalten Beschäftigte eine Chance,  sich für eine 
selbst gewählte berufl iche Weiterbildung frei-
stellen zu lassen und sie mit einem Unterhalts-
geld, also ohne große fi nanzielle Nachteile, zu 
absolvieren. 

Die Gefahr einer Anhäufung ungenutzter 
Geldmittel ist im vorgeschlagenen Modell gering. 
Es wäre für Unternehmen nicht rational, sich 
durch die Zahlung einer Abgabe ohne Gegenleis-
tung von der Weiterbildungspfl icht freizukaufen. 
Die Unternehmen werden entweder selbst ausrei-
chend in Weiterbildung investieren, um die Ab-
gabe niedrig zu halten. Wenn sie selber über zu 
geringe Kapazitäten zur Planung von Weiterbil-

dungsmaßnahmen verfügen, werden sie – wie in 
Frankreich – die Fonds drängen, überbetriebliche 
Maßnahmen, die auf ihre Interessen zugeschnit-
ten sind, anzubieten. Mit der Abschaffung des 
Vorruhestands und der Heraufsetzung der Alters-
grenze steigen die Anreize für die Beschäftigten, 
ihre Beschäftigungsfähigkeit auf eigene Initiative 
zu verbessern. Auf Seiten der Beschäftigten ist 
 daher mit einem hohen Bedarf an selbstgewähl-
ten Weiterbildungsmaßnahmen zu rechnen. 

Die höhere Abgabe in den Fonds für Leih- 
und befristete Arbeitnehmer ist ein Beitrag zur 
Reinternalisierung der Kosten hoher externer Fle-
xibilität in die Wirtschaft und der gezielten För-
derung der Beschäftigungsfähigkeit von Beschäf-
tigungsgruppen, die aufgrund ihrer geringen 
 Betriebsbindung bislang nicht von betrieblicher 
Weiterbildung profi tieren. Für die stark wachsen-
de Gruppe der SoloSelbstständigen wird ein über-
betrieblich organisiertes Angebot zur Weiterbil-
dung geschaffen. 
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Zur Erhöhung der Investitionen in Weiterbildung 
und der Verringerung der Ungleichheit in der 
Weiterbildungsbeteiligung bieten sich mehrere 
Strategien an. Erstens kann man, wie es von der 
Expertenkommission „Finanzierung  lebenslangen 
Lernens“ (2003) vorgeschlagen wurde, ein Er-
wachsenen BAFöG einführen, das altersunab-
hängig Stipendien für das Nachholen von Schul- 
und Berufsabschlüssen vergibt. Zweitens kann 
die Arbeitsmarktpolitik wieder stärker in ab-
schlussbezogene Weiterbildung für gering quali-
fi zierte Beschäftigte und Arbeitslose bzw. von Ar-
beitslosigkeit Bedrohte investieren (Bosch 2009). 
Drittens kann man einen Weiterbildungsfonds 
einrichten. Im Konzept der SPD zu einer Arbeits-
versicherung werden mehrere dieser Vorschläge 
gebündelt und durch fl ankierende Maßnahmen, 
wie die Verbesserung der Weiterbildungsberatung 
und ein Freistellungsrecht für Beschäftigte wäh-
rend einer Weiterbildung, ergänzt (SPD 2009). 

Mit diesen drei Strategien werden unter-
schiedliche Akteure und potenzielle Teilnehmer-
gruppen angesprochen Sie schließen sich somit 
nicht gegenseitig aus, sondern lassen sich auch 
kombinieren. Mit Erwachsenenstipendien wird die 
individuelle Bildungsbereitschaft von Beschäftig-
ten und Nichtbeschäftigten gefördert. Die Wei-
terbildung der Arbeitsmarktpolitik soll dazu bei-
tragen, die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeits-
losen und von Arbeitslosigkeit Bedrohten bei 
 Arbeitsplatzverlusten wiederherzustellen. Weiter-
bildungsfonds zielen auf die Weiterbildung von 
Betrieben. 

In dieser Expertise sollen die mögliche Struk-
tur, Finanzierung und Aufgabenstellung eines 
Weiterbildungsfonds in Deutschland umrissen 

werden. Sie enthält dabei Ausführungen zu fol-
genden Aspekten: 
– zu übertragbaren Erfahrungen mit Fonds in 

anderen Ländern;
– zur Finanzierung des Fonds, wie z. B. Festle-

gung eines Mindestprozentsatzes, der von den 
Betrieben in den Fonds eingezahlt werden 
muss und die mögliche Bemessungsgrundlage 
(Umsatz, Gewinn, Beschäftigtenzahl, Wert-
schöpfung oder Lohnsumme eines Betriebes); 

– zur Berücksichtigung von Personengruppen 
mit geringer Weiterbildungsbeteiligung (Ge-
ringqualifi zierte und Geringverdiener, ältere 
Menschen, Teilzeitkräfte, Frauen, Menschen 
mit Migrationshintergrund);

– zur möglichst effi zienten und unbürokrati-
schen Verwaltung des Fonds; 

– zur Integration weiterer Aufgaben in den 
Fonds, z. B. Bildungsberatung und Qualitätssi-
cherung oder Förderung der Weiterbildung in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Die Kombination mit anderen Instrumenten zur 
Förderung der Weiterbildung wird angedacht, 
steht aber nicht im Mittelpunkt. Schwerpunkt-
mäßig sollen die Potenziale eines Weiterbildungs-
fonds am Beispiel eines konkreten Modellvor-
schlags ausgelotet werden. 

Für die weitere Argumentation ist zunächst 
zu klären, was man unter einem Fonds verstehen 
kann. Unter Fonds versteht man in der Regel 
Geldmittel, die für einen bestimmten Zweck ge-
sammelt werden. Diese klare Zweckbindung un-
terscheidet Fonds etwa von Steuereinnahmen, 
deren Ausgabezweck nach dem Non-Affektations-
prinzip nicht vorab festgelegt ist4. Neben der 
Zweckbindung der Ausgaben erkennt man Fonds 

4 Man versteht unter Non-Affektationsprinzip (gemäß § 8 Bundeshaushaltsordnung) das Zweckbindungsverbot von Steuern. Dies 
 bedeutet, dass öffentliche Mittel, also auch erhobene Steuern, keiner dezidierten Zweckbindung unterliegen dürfen, sondern generell der 
Deckung von Staatsausgaben zur Verfügung stehen.

1.  Ziele und Struktur der Expertise
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an der Art der Aufbringung der Mittel. Es wird 
eine Umlage von einer bestimmten Gruppe der 
potenziell Begünstigten erhoben. Die Umlage 
wird entweder durch die besonderen Aufgaben 
der Gruppe oder den besonderen Nutzen, den 
diese Gruppe von der Finanzierung hat, gerecht-
fertigt. Die Umlage rechtfertigt sich durch diese 
„Gruppennützigkeit“. Der Umlage kann, muss 
aber nicht unbedingt eine entsprechende Gegen-
leistung durch den Fonds gegenüberstehen. 

Das konkrete Verhältnis zwischen Umlage 
und Leistung des Fonds wird durch die Aufga-
benstellung des Fonds ausgestaltet und kann von 
einem Risikoausgleich über aktive projektbezo-
gene Gestaltung bis hin zu äquivalenten Gegen-
leistungen reichen. 

Eine Umlagefi nanzierung für Weiterbildung 
rechtfertigt sich vor allem aus dem Ungleichge-
wicht zwischen den Kosten und den Erträgen der 
Weiterbildung innerhalb der Gruppe der Beitrags-
zahler. Aus diesem Grunde wird aus Weiterbil-
dungsfonds nur die berufl iche Weiterbildung, die 
konkreten Nutzen für die Unternehmer als Gan-
zes hat, fi nanziert und nicht die allgemeine 

 Weiterbildung mit hohen externen Effekten über 
die Gruppe der Beitragszahler hinaus. Dort, wo 
eine solche „Gruppennützigkeit“ nicht besteht, 
empfi ehlt sich eine Steuerfi nanzierung.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Zunächst 
wird ein kurzer Überblick über das Niveau und 
die Verteilung von Weiterbildungsinvestitionen 
und Weiterbildungsteilnahme in Deutschland im 
internationalen Vergleich und die zu erwartende 
Qualifi kationsstruktur gegeben (Abschnitt 2). Es 
folgt eine Übersicht über Umlagesysteme und 
Fonds in Deutschland, die allerdings kurz gehal-
ten ist, da sie sich überwiegend nicht mit Bildung 
befassen (Abschnitt 3). Daran schließt sich eine 
Übersicht über Weiterbildungsfonds in anderen 
Ländern an, mit einem besonderen Schwerpunkt 
auf Frankreich sowie den Niederlanden und  Korea 
(Abschnitt 4). Auf dieser Basis werden Ziele, 
 Instrumente und Strukturen von Weiterbildungs-
fonds unterschieden (Abschnitt 5) und  Eckpunk-
te für einen Weiterbildungsfonds in Deutschland 
entwickelt (Abschnitt 6). Zum Abschluss werden 
die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (Ab-
schnitt 7). 
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2.  Zu wenig Investitionen in Weiterbildung in Deutschland

Wenn bereits hinreichend in Weiterbildung 
 investiert würde, gäbe es keine Notwendigkeit, 
einen Weiterbildungsfonds und andere Förder-
instrumente zur Erhöhung der Weiterbildungs-
investitionen vorzuschlagen. Davon ist allerdings 
nicht auszugehen. Die Teilnahmequote an beruf-
licher Weiterbildung lag in Deutschland 1997 um 
vier Prozentpunkte höher als 2007 (Schaubild 1). 
Gleichzeitig ist der Anteil der Investitionen für 
Weiterbildung (einschließlich der Investitionen 
in die allgemeine Weiterbildung) von 1,48 Pro-
zent 1996 auf 1,05 Prozent 2006 zurückgegangen 
(Schaubild 2). In zahlreichen Untersuchungen 
zur Weiterbildungsteilnahme konnte gezeigt wer-
den, dass vor allem gering qualifi zierte Beschäf-

tigte, ältere Beschäftigte und Beschäftigte in 
Klein- und Mittelbetrieben deutlich unter dem 
Durchschnitt an Weiterbildungsmaßnahmen teil-
nehmen (z.B. Expertenkommission 2004). 

Im internationalen Vergleich liegt die Wei-
terbildungsteilnahme in Deutschland nur im 
Mittelfeld. Vor allem in den skandinavischen 
Ländern und der Schweiz können Personen im 
Alter zwischen 25 und 64 Jahren im Erwerbsleben 
deutlich mehr Teilnahmestunden an berufsbezo-
gener Fort- und Weiterbildung erwarten (Schau-
bild 3). Ein näherer Vergleich der Teilnehmer-
strukturen zeigt zudem, dass in Deutschland die 
Differenzen zwischen der Weiterbildungsteil-
nahme nach Altersgruppen und Qualifi kations-

Schaubild 1: 

Teilnahme an berufl icher Weiterbildung 1979 - 2007 

Basis: alle 19 - 64-Jährigen

Quelle: TNS Infratest Sozialforschung (2008: 12).
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Schaubild 2: 

Gesamtfi nanzierungsvolumen für Weiterbildung: Anteil direkter Ausgaben am BIP 

(in %, 1996 - 2006) 

Quelle: DIE 2008: 98.
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Schaubild 3: 

Zu erwartende Teilnahmestunden an berufsbezogener Fort- und Weiterbildung 

im Alter zwischen 25 und 64 Jahren

Quelle: OECD 2008 (Bildung auf einen Blick, S. 443 ff.).
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stufen deutlich ausgeprägter sind als etwa in 
Frankreich5 mit seinen Weiterbildungsfonds und 
Dänemark mit seiner weiterbildungsorientierten 
Arbeitsmarktpolitik, seinem Erwachsenen BAföG 
und seinen sektoralen Fonds (Tabelle 1). 

Die geringe Ausgangsqualifi kation kombi-
niert mit einer niedrigen Weiterbildungsbeteili-
gung ist ein zentraler Grund, warum ältere gering 
Qualifi zierte deutlich niedrigere Erwerbstätigen-
quoten als die besser Qualifi zierten aufweisen 
(Schaubild 4). Auch von den Personen mit mitt-
leren Qualifi kationen (Berufsabschluss) sind zwi-
schen 55 und 64 nur noch etwas mehr als 50 Pro-
zent erwerbstätig. Unternehmerische Strategien 
der frühzeitigen Ausgliederung, auch um Wei-
terbildungsinvestitionen zu sparen, haben dazu 
beigetragen. 

Die ersten Schritte zur Beendigung der Vor-
ruhestandspraxis sind in Deutschland durch die 
Renten- und Arbeitsmarktreformen der letzten 

Jahre gegangen worden. Der vorzeitige Renten-
bezug ist erheblich erschwert und verteuert wor-
den. Allerdings sind noch nicht die Vorausset-
zungen dafür geschaffen worden, dass Ältere auch 
tatsächlich länger arbeiten können. Die niedri-
gen Beschäftigungsquoten der geringer qualifi -
zierten Älteren zeigen, dass die Reformen auch 
bildungspolitisch unterfüttert werden müssen. 
Ohne eine solche Flankierung werden sie nur die 
Arbeitslosigkeit Älterer ansteigen lassen.

In den nächsten 15 Jahren wird nach allen 
Prognosen der Bedarf an qualifi zierten Arbeits-
kräften weiter steigen. Schaubild 5 fasst die 
 neueste bis 2025 reichende Prognose des IAB zur 
Arbeitskraftnachfrage nach Qualifi kationen zu-
sammen (Hummel / Thein / Zika 2010). Die größ-
ten Veränderungen fi nden sich im Segment der 
Personen ohne berufl ichen Abschluss. Die prog-
nostizierte Abnahme des Anteils von Arbeitsplät-
zen für Personen ohne Berufsabschluss an allen 

5 In Frankreich brechen allerdings die Weiterbildungszahlen für die über 55-Jährigen aufgrund der immer noch üblichen Frühpensionie-
rung stark ein. Die Beschäftigtenquote der 55-64-Jährigen lag 2007 in Frankreich bei 38,3 Prozent, in Deutschland bei 51,5 Prozent und 
in Dänemark bei 58,6 Prozent (European Commission 2008: 232 ff.).

Tabelle 1: 

Zu erwartende Teilnahmestunden an berufsbezogener Fort- und Weiterbildung 

im Alter zwischen 25 und 64 Jahren nach Alter und Bildungsabschluss

25 - 34 Jahre 35 - 44 Jahre 45 - 54 Jahre 55 - 64 Jahre

Dänemark

Unterhalb 
Sekundarstufe I

239 243 171 65

Sekundarstufe II 205 284 199 147

Tertiärer Bereich 282 379 362 207

Frankreich

Unterhalb 
Sekundarstufe I

245 118 75 12

Sekundarstufe II 324 227 123 18

Tertiärer Bereich 488 291 206 76

Deutschland

Unterhalb 
Sekundarstufe I

54 39 32 5

Sekundarstufe II 162 120 87 22

Tertiärer Bereich 243 187 153 66

Quelle: OECD 2008: 445.
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Erwerbstätigen um 1,9 Prozentpunkte auf 13.3 
Prozent entspricht in absoluten Zahlen einem 
Rückgang um ca. 600.000 Personen. Berufl ich 
Qualifi zierte werden weiterhin den größten Teil 
der Beschäftigten ausmachen. Der Anteilszu-
wachs von 0,9 Prozent dieser Qualifi kationsgrup-
pe entspricht einer absoluten Zunahme der Nach-
frage von rund 650.000. Das Wachstum der 
 Nachfrage nach Hochschulabsolventen wird zum 
Teil auf Kosten der Absolventen einer Meister-, 
Techniker- oder Fachwirtefortbildung gehen, von 
denen einige durch Bachelor verdrängt werden. 

Der deutsche Arbeitsmarkt wird in Zukunft 
also noch ausgeprägter als heute ein Fachkräfte-
arbeitsmarkt sein. Wachsen werden vor allem 
 Tätigkeiten, für die eine Berufsausbildung gefor-
dert wird. Hierzu kommt ein „Qualifi kations-
effekt“. Bislang von angelernten Arbeitskräften 
ausgeübte Tätigkeiten werden „verberufl icht“, 
damit diese Arbeitskräfte breitere Aufgabenfelder 
übernehmen können. 

Die Ergebnisse dieser Makroprognose werden 
durch zahlreiche Branchen- und Unternehmens-
studien gestützt. Sie zeigen z. B., dass sich im Ver-
arbeitenden Gewerbe deutsche Unternehmen zu-
nehmend auf hochwertige Qualitätsprodukte 
konzentriert haben und die damit verbundene 
hohe funktionale Flexibilität durch den Einsatz 
von Fachkräften sowohl im Verarbeitenden Ge-
werbe als auch im Dienstleistungssektor bereit-
gestellt wird. Mehrere Autoren sehen einen we-
sentlichen Grund für das Wiedererstarken der 
deutschen  Industrie neben der hohen Innovations-
fähigkeit in der durch gut aus- und weitergebil-
dete Fach arbeiter gewährleisteten hohen Ferti-
gungsqua lität und -fl exibilität (Schumann 2002; 
Bosch 2010). Die starke Zunahme der Nachfrage 
nach deutschen Industriegütern im letzten Auf-
schwung führte zu einem Fachkräftemangel. Die 
Bedeutung von Facharbeit ist auch in Dienstleis-
tungsbranchen, wie etwa dem Einzelhandel, ge-
stiegen, indem in anderen Ländern Personen 

Schaubild 4: 

Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen 1991 bis 2007, nach Qualifi kation 

Quelle: Mikrozensus Statistisches Bundesamt, Berechnungen von Brussig 2010.
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Schaubild 5: 

Arbeitskräftebedarf nach Qualifi kationen 

Anteile in %

Quelle: Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes.
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ohne Berufsabschluss dominieren. Die deutsche 
Berufsausbildung verbunden mit einer aktiven 
betrieblichen Weiterbildung ermöglicht die Über-
nahme von Funktionen, die ansonsten von Vor-
gesetzten übernommen werden müssten (wie 
Warenbestellung) (Voss-Dahm 2009). 

Die Arbeitsmarktsituation von Personen oh-
ne Berufsabschluss wird damit in den nächsten 
15 Jahren weiterhin prekär bleiben, umso mehr, 
als wegen des hohen Anteils Jugendlicher ohne 
Berufsausbildung das Angebot an gering Qualifi -
zierten um rund 1,3 Millionen über der erwar-
teten Nachfrage liegen wird (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2010: 161). Zu berücksich-
tigen bleibt weiter, dass ein wachsender Anteil 
der meisten sogenannten einfachen Tätigkeiten in 
der Dienstleistungsarbeit hohe Anforderungen an 
die Fähigkeit zu schreiben und lesen, zum Um-

gang mit abstrakten Symbolen sowie der Kom-
munikation mit Kunden stellt. Da diese Fähigkei-
ten in der Berufsbildung erworben werden, gilt 
eine abgeschlossene Lehre selbst für viele ein-
fache Tätigkeiten als Einstellungsvoraussetzung 
(Hieming u. a. 2005). 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist so-
mit das wichtigste Eintrittsticket in den Arbeits-
markt und die Weiterbildung die Voraussetzung 
für kontinuierliche Beschäftigung. Die Qualifi ka-
tionsprognosen werden aber nur eintreffen, wenn 
der künftige Bedarf nicht nur quantitativ, son-
dern auch qualifi katorisch gedeckt wird. Ansons-
ten kommt es zu unerwünschten Anpassungsre-
aktionen wie Produktionsverlagerungen, Zunah-
me von Überstunden bei gleichzeitig hoher Ar-
beitslosigkeit oder einem schleichenden Verlust 
an Wettbewerbsfähigkeit.
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Bis 2025 werden etwa die Hälfte der mehr 
als 20 Millionen Erwerbspersonen mit einer Be-
rufsausbildung ausscheiden (Hummel/Thein/
Zika 2010: 113). Den hohen Ersatz- und Neube-
darf kann man nicht alleine durch die Berufsaus-
bildung Jüngerer decken. Notwendig ist die kon-
tinuierliche Weiterbildung von Beschäftigten und 
gleichermaßen die berufl iche Nachqualifi zierung 
eines Teils der vielen Jugendlichen, die in den 
letzten Jahren keinen Ausbildungsplatz bekom-
men haben. Weiterhin muss das Qualifi kations-
reservoir von Arbeitslosen entwickelt werden, da 

die Unterbeschäftigung bis 2025 aufgrund der 
 abnehmenden Größe der nachwachsenden Ko-
horten auf ein Viertel des heutigen Niveaus zu-
rückgehen wird (Helmrich/Zika 2010: 15). 

Die Bildungspolitik muss daher in den kom-
menden Jahren eine ihrer wesentlichen Aufgaben 
im Erhalt und der Erneuerung berufl icher Quali-
fi kationen von Fachkräften, in der Vermeidung 
unterwertiger Beschäftigung, in der Qualifi katio-
nen verloren gehen, und Nachqualifi zierung und 
Umschulung von Arbeitslosen und von Arbeits-
losigkeit Bedrohten sehen.
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Im deutschen Sozialsystem gibt es mehrere ge-
setzliche Umlagen, so etwa beim Mutterschutz, 
beim Insolvenzgeld, beim Arbeits- und Unfall-
schutz sowie bei der Förderung von Schwerbe-
hinderten. Nach dem Gesetz über den Ausgleich 
der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfort-
zahlung (AAG) erhalten die Arbeitgeber alle nach 
dem Mutterschutzgesetz zu zahlenden Bezüge von 
der für die Arbeitnehmerin zuständigen Kranken-
kasse erstattet. Der Hauptzweck dieser Umlage ist 
die Risikominderung für den einzelnen Arbeit-
geber und die Vermeidung von Diskriminierung 
von werdenden Müttern auf dem Arbeitsmarkt. 
Im Insolvenzfall werden die ausstehenden Ent-
geltansprüche von der Bundesagentur für Arbeit 
bis zu drei Monate gezahlt. Da die Entgeltfortzah-
lung als klassische Arbeitgeberaufgabe defi niert 
wird, wird die Umlage nicht aus dem Haushalt 
der Bundesagentur für Arbeit, sondern über eine 
Umlage aufgebracht, so dass die Arbeitgeber die-
ses Risiko gemeinschaftlich tragen. Die Beiträge 
zu den gesetzlichen Unfallversicherungen sowie 
die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die nicht 
die im Sozialgesetzbuch IX festgelegte Anzahl 
von Schwerbehinderten beschäftigen, zielen 
nicht nur auf den Risikoausgleich zwischen Un-
ternehmen, sondern auch auf die Steuerung des 
Verhaltens von Unternehmen. Die Ausgleichsab-
gabe sowie die aus der Ausgleichsabgabe fi nan-
zierten Hilfen sollen Unternehmen bewegen, 
Schwerbehinderte zu beschäftigen. In der gesetz-
lichen Unfallversicherung bemisst sich die Höhe 
der Umlage nach der Gefahrenklasse, in die das 
Unternehmen eingestuft ist. 

Mehrere Fonds fi nden wir in der Bauwirt-
schaft, die für gewerbliche Arbeitnehmer im Bau-
hauptgewerbe über Tarifverträge gemeinsame 
Fonds aufgebaut hat. Diese Fonds zahlen an die 
Beschäftigten der Bauwirtschaft die Urlaubsent-

lohnung und bieten eine branchenbezogene 
 Alterszusatzversicherung an. Weiterhin beteiligen 
sie sich an der Finanzierung der Winterbeschäf-
tigung und des Saisonkurzarbeitergeldes sowie 
der Berufsausbildung (Tabelle 2). Mit der Winter-
beschäftigungsumlage wurde 2006 erstmals auch 
eine Umlage für die Beschäftigten eingeführt und 
damit das klassische Prinzip der reinen Arbeit ge-
berverantwortung durchbrochen. Der Hauptgrund 
für diese Veränderung lag sicherlich in dem Drän-
gen der Bauarbeitgeber, die Höhe der Umlage zu 
begrenzen. Als sachliches Argument lässt sich an-
führen, dass die Beschäftigten mit der Umlage 
dazu beitragen, ihre Beschäftigung im Winter zu 
stabilisieren (Kümmeling /  Schietinger /Worthmann  
2009). Im Gerüstbau wurde 1981 eine Umlage für 
Aus- und Fortbildung vereinbart. Die Umlage be-
trägt 2,6 Prozent. Beschäftigte in den Betrieben 
des Gerüstbaugewerbes haben einen Rechtsan-
spruch auf den Besuch einer Fortbildungsmaß-
nahme, wenn sie die jeweils vorangegangene 
 Stufe der Aus- und Fortbildung nachweisen kön-
nen. Die Sozialkasse erstattet den Betrieben den 
Lohn einschließlich der Sozialabgaben und über-
nimmt Reisekosten, Kosten der Bildungsmaßnah-
me und Lernmittelkosten (Expertenkommission 
2004: 66).

Die Umlage für die Berufsbildung hat die 
größte fachliche Nähe zu einem Weiterbildungs-
fonds. Deshalb sind die Konstruktionselemente 
dieser Umlage interessant. Alle Unternehmen 
zahlen 2,5 Prozent ihrer Bruttolohnsumme an 
die Sozialkassen in einen Fonds. Die Unterneh-
men, die ausbilden, erhalten einen großen Teil 
ihrer Ausbildungskosten erstattet. Zum einen 
wird die in der Bauwirtschaft bedeutsame überbe-
triebliche Ausbildung fi nanziert. Zum anderen 
wird ein Teil der Ausbildungsvergütungen erstat-
tet. Diese Erstattung ist degressiv ausgestattet, da 

3.  Fonds und Umlagesysteme in Deutschland
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Tabelle 2: 

Höhe der Sozialkassenbeiträge und der Winterbeschäftigungsumlage für gewerbliche 

Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe 2009

Verfahren Alte 
Bundesländer

Neue 
Bundesländer

Urlaub* 14,1 % 14,1 %

Berufsausbildung* 2,5 % 2,5 %

Zusatzversorgung* 3,2 % -

Summe Sozialkassenbeiträge 19,8 % 16,6 %

Winterbeschäftigungs-Umlage** 2,0 % 2,0 %

Summe insgesamt 21,8 % 18,6 %

Quelle: Sozialkassen der Bauwirtschaft.

*  Beiträge für gewerbliche Arbeitnehmer im Rahmen des Sozialkassenverfahrens, Anteil der Bruttolohnsumme.

**  Winterbeschäftigungs-Umlage zur Finanzierung ergänzender Leistungen zum Saison-Kurzarbeitergeld in Höhe  
von insgesamt 2 % der Bruttolohnsumme. Getragen wird die Umlage anteilig durch den Arbeitgeber in Höhe   
von 1,2 % und durch die Arbeitnehmer in Höhe von 0,8 %.

che aufgrund dieser Bedingungen häufi g das 
 Unternehmen wechseln, lohnt sich für das ein-
zelne Unternehmen eine Ausbildung nicht. Ohne 
eine Umlage käme es zu einer massiven Unter-
investition in Berufsausbildung. Durch die Umla-
ge werden die Risiken der Ausbildung für die aus-
bildenden Unternehmen verringert. Gleichzeitig 
ist die Gruppennützigkeit gegeben, da es sich bei 
den Bauberufen um klassische Branchenberufe 
handelt, ein Wechsel also fast immer in der Bran-
che stattfi ndet. Es überrascht daher nicht, dass 
sich in der Bauwirtschaft auch in vielen anderen 
Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, 
den USA oder Québec Fonds zur Finanzierung 
der berufl ichen Bildung herausgebildet haben 
(Bosch/Philips 2003).

angenommen wird, dass die Auszubildenden mit 
zunehmender Qualifi kation und Erfahrung einen 
höheren Anteil an produktiver Arbeit leisten. Die 
Umlage für Berufsausbildung wurde in den 1970er 
Jahren eingeführt, als die Ausbildung stark zu-
rückging und der Branche Fachkräfte fehlten. Mit 
der Umlage ist es gelungen, die Ausbildungsquote 
deutlich zu erhöhen und auch in der großen 
 Baukrise ab Mitte der 1990er Jahre zu stabilisieren 
(Bosch/Zühlke-Robinet 2000, Kapitel 6: 187-213).

Die Umlage zur Berufsausbildung ist Folge 
eines ausgeprägten branchenspezifi schen Markt-
versagens. Die Gründe dafür liegen in den hohen 
konjunkturellen und saisonalen Nachfrage-
schwankungen und der kleinbetrieblichen Unter-
nehmensstruktur. Da Arbeitskräfte in dieser Bran-
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Weiterbildungsfonds gehören weltweit zu den 
etablierten Instrumenten, mit denen der Staat 
oder die Sozialpartner oder beide gemeinsam 
 versuchen, die Weiterbildungsinvestitionen in 
 einem Land oder einer Branche zu erhöhen. In 
der Europäischen Union fi nden sich nach einer 
kürzlich erschienenen Übersicht des CEDEFOP 
(2008) Weiterbildungsfonds in Belgien, Däne-
mark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Island, Italien, den Niederlanden, Norwe-
gen, Polen, Slowenien, Spanien, Tschechien, Un-
garn und Zypern. Außerhalb Europas sind zahl-
reiche Länder dem französischen Beispiel gefolgt 
und haben Weiterbildungsfonds eingerichtet 
(z. B. mehrere Länder in Lateinamerika, Marokko, 
Québec) (Gasskow 2001; Charest 2007). In den 
kürzlich industrialisierten Ländern, wie etwa 
 Korea, sind Weiterbildungsfonds ein Instrument 
zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung gewesen. Aus der Vielzahl der vorlie-
genden Beispiele sollen im Folgenden drei näher 
analysiert werden. Ausgewählt wurden die Fonds 
in Frankreich, den Niederlanden und Korea. Die-
se drei Modelle sind unterschiedlich konstruiert 
und zeigen ein unterschiedliches Aufgabenspekt-
rum, so dass die große Variationsbreite von Mo-
dellen und Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar 
wird. Da Frankreich mit seinem nationalen Wei-
terbildungsfonds das für Deutschland interessan-
teste Modell bietet und „Mutter“ vieler Nachfol-
gemodelle ist, soll es ausführlicher als die drei 
anderen Modelle analysiert werden.

4.1 Frankreich

Die Grundlage für die heutigen Fondsregelungen 
in Frankreich wurde 1968 in den berühmten 
 „Accords de Grenelle“ gelegt, in denen der franzö-
sische Staat und die Sozialpartner neben vielem 

anderen auch die Aufnahme von Verhandlungen 
zur Förderung der berufl ichen Weiterbildung ver-
einbarten. Diese Verhandlungen wurden mit 
 einem nationalen branchenübergreifenden Ab-
kommen („Accord national interprofessionnel“) 
zwischen den Sozialpartnern am 9. Juli 1970 ab-
geschlossen. Dieser „Accord“ wurde vom Gesetz-
geber am 16. Juli 1971 in einem Gesetz erweitert.  
Dieses Gesetz sah vor, dass erstens Betriebe mit 
mehr als zehn Beschäftigten zur  Finanzierung 
 berufl icher Weiterbildung einen  bestimmten Pro-
zentsatz ihrer Bruttolohnsumme aufbringen 
mussten, zweitens, die Bildung von Fonds, an die 
die Unternehmen ihre Abgaben entrichten müs-
sen, sowie drittens, die paritätische Verwaltung 
dieser Fonds. 1972 betrug der Prozentsatz, der 
für Weiterbildung ausgegeben werden musste, 
0,8 Prozent. Zunächst war nicht festgelegt wor-
den, ob mit  diesen Geldern Maßnahmen auf 
Wunsch des Arbeitgebers oder des Beschäftigten 
zu fi nanzieren seien. In der Praxis wurde die 
Pfl ichtabgabe fast nur für betrieblich initiierte 
Maßnahmen genutzt. In den folgenden Jahren 
wurden mehrere zwischen den Tarifpartnern ver-
handelte Gesetzes novellen und Tarifverträge des 
Systems weiter entwickelt. Dabei wurden vor al-
lem die Betriebe mit weniger als zehn Beschäftig-
ten in das System einbezogen (1984) sowie die 
Zugriffsrechte von Betrieben und Beschäftigten 
auf die Mittel in den zweckgebundenen Fonds 
konkretisiert (Drexel 2003; Dubar 2000; Mer-
le / Lichtenberger 2001; Terrot 1983). 

Die Umlage wurde in den letzten Jahrzehn-
ten zuletzt in der großen Reform von 2004/5 
mehrfach erhöht (Tabelle 3). Betriebe mit mehr 
als zehn Beschäftigten müssen heute 1,6 Prozent 
ihrer Bruttolohnsumme für Weiterbildung auf-
wenden. 0,9 Prozent entfällt auf den betrieb-
lichen Weiterbildungsplan (plan de formation de 
l’entreprise) und wird nur dann an einen Fonds 

4. Erfahrungen mit Weiterbildungsfonds in anderen Ländern
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abgeführt, wenn die nachweisbaren Aufwendun-
gen des Betriebes für Weiterbildung unterhalb 
dieser Grenze bleiben. Dabei haben die Betriebe 
die Möglichkeit eines mehrjährigen Nachweises. 
Wenn sie in einem Jahr drei Prozent der Lohn-
summe für Weiterbildung aufgewendet haben, 
sind sie für weitere zwei Jahre von der Nachweis-
pfl icht und Abgabe befreit, auch wenn sie dann 
keine Maßnahmen durchführen. 0,45 Prozent 
werden für Weiterbildung im Rahmen von Ein-
gliederungsmaßnahmen von Jüngeren (insertion 
professionnelle des jeunes) an einen Fonds abge-
führt und 0,25 Prozent werden an  einen Fonds 
für den individuellen Bildungs urlaub (congé de 
formation) abgeführt. Bei befristet Beschäftigten 
beträgt die Abgabe für den Bildungsurlaub ein 
Prozent der Lohnsumme. Leiharbeitsunterneh-
men müssen insgesamt zwei Prozent der Lohn-
summe für Weiterbildung aufwenden, wobei 1,3 
Prozent auf den betrieblichen Bildungsplan ent-
fällt. Kleinbetriebe mit weniger als zehn Beschäf-
tigten waren bis 2004 nur zu zwei minimalen Bei-
trägen verpfl ichtet, die aber schrittweise von 0,25 
auf 0,55 Prozent erhöht wurden.

Der betriebliche Bildungsplan wird von den 
Unternehmen erstellt und sie können die Be-
schäftigten anweisen, an den Bildungsmaßnah-
men teilzunehmen. Allerdings muss der Arbeitge-
ber das „comité d’entreprise“ (Betriebsrat) einmal 
pro Jahr über die Umsetzung des alten und die 
Erstellung des neuen Bildungsplans informieren 
und anhören. Den Vorschlägen des comité 
d’entreprise muss zwar nicht gefolgt werden, 
dennoch kann der Arbeitgeber sanktioniert wer-
den, wenn er den Beweis für diese Anhörung 
nicht liefern kann. Darüber hinaus gelten folgen-
de Regelungen zur Qualitätssicherung: Ausge-
schlossen ist die Förderung von Maßnahmen, die 
in der Grauzone zwischen Arbeit und Lernen 
 liegen und leicht zu Missbrauch Anlass geben 
können (Betriebsbesuche, die Präsentation neuer 
Produkte, reine Informations- und „Sensibilisie-
rungs“-Veranstaltungen, Konferenzen, Studien-
reisen, reine Anpassung an den Arbeitsplatz sowie 
Weiterbildung durch Sekten) (Drexel 2003: 19). 
Die Maßnahmen müssen defi nierten Qualitäts-
standards folgen, wozu auch ein hoher Pfl icht-
anteil für die regelmäßige Fortbildung des Weiter-

Tabelle 3: 

Mindestaufwendungen und Fondsbeiträge in % der Bruttolohnsumme für 

unterschiedliche Kategorien von Betrieben und der Weiterbildung

bis zu 10 Beschäftigte
mehr als 

10 Beschäftigte
Leiharbeits-

unternehmen

bis 
31.3.2004

ab 
1.4.2004

ab 
1.1.2005

bis 
31.3.2004

ab 
1.4.2004

Betrieblicher 
Bildungsplan 

0,15
Aufteilung durch 

Branchen-Tarifvertrag

0,9 0,9 1,3

Eingliederung 
Jugendlicher 

0,1 0,4 0,45 0,4

Bildungsurlaub - im Text 0,2 0,25 0,3

Summe 0,25 0,4 0,55 1,5 1,6 2,0

Bildungsplan für 
befristet Beschäftigte

1,0 1,0

Quelle: Bosch 2003 und La Cour de Comptes 2008.
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bildungspersonals zählt (2,5 Prozent der Brutto-
lohnsumme dieser Gruppe). 

Die Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen 
des betrieblichen Bildungsplans können entwe-
der interne oder externe Maßnahmen sein. Im 
ersten Fall kann sich der Arbeitgeber die Löhne 
des Lehrpersonals und alle Kosten für die pädago-
gische Ausstattung als Ausgaben für die Weiter-
bildung anrechnen lassen. Im zweiten Fall ist die 
vom Weiterbildungsanbieter ausgestellte Rech-
nung maßgeblich. In beiden Fällen werden auch 
die Löhne der Arbeitnehmer für die Dauer der 
Weiterbildung sowie eventuelle Unterkunft- und 
Transportkosten auf die Unternehmensabgabe 
angerechnet. Die Ausgaben der Unternehmen 
werden vom Steueramt sowie von einer regiona-
len Behörde, der „Direction Régionale du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle“, 
die ebenfalls für die Fonds zuständig ist, kontrol-
liert. Die Unternehmen müssen eine besondere 
Steuererklärung abgeben, die die Ausgaben für 
die Weiterbildung darstellt.6 

Gemäß Art. L.931-1 des französischen Ar-
beitsgesetzbuches – das Weiterbildungsgesetz ist 
Teil des Arbeitsgesetzbuches (code du travail) – 
hat jeder Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob er 
schon an Weiterbildungsmaßnahmen im Rah-
men des betrieblichen Bildungsplans teilgenom-
men hat oder nicht, Anspruch auf einen unbe-
zahlten Bildungsurlaub mit einem Rückkehrrecht 
in den Betrieb. Voraussetzung ist, dass der An-
tragsteller mindestens 24 Monate lang gearbeitet 
hat, darunter 12 Monate im selben Unterneh-
men. Der Bildungsurlaub dauert so lange wie die 
Weiterbildungsmaßnahme, maximal jedoch ein 
Jahr oder 1.200 Stunden. Der Beschäftigte kann 
sich bei einem Fonds um eine Finanzierung der 
Weiterbildung bewerben. Falls der Antrag geför-
dert wird, zahlt der Fonds dem Beschäftigten 
während des Bildungsurlaubs je nach Einkom-

men zwischen 80 Prozent bis 100 Prozent des 
 Referenzlohnes im ersten und 60 Prozent im 
zweiten Jahr. Zwischen zwei Bildungsurlauben 
muss ein sogenannter „délai de franchise“ liegen, 
d. h. der Arbeitnehmer muss eine Frist ablaufen 
lassen, die zwischen sechs Monaten und sechs 
Jahren liegt.7 Der Antrag auf einen Bildungsur-
laub muss beim Arbeitgeber zwei bis vier Monate 
vor Beginn des Kurses gestellt werden. 

Die Einwilligung kann unter bestimmten 
 Voraussetzungen verschoben werden.8 2006 nah-
men 35.700 unbefristet Beschäftigte und 7.540 
befristet Beschäftigte, rund 80 Prozent im Alter 
zwischen 25 und 44 Jahren, einen Bildungsurlaub 
(La Cour de Comptes 2008: 38). 2005 wurden da-
für rund 800 Millionen Euro aufgewendet und 
zwischen 65 Prozent (unbefristet Beschäftigte) 
und 80 Prozent (befristet Beschäftigte) der Anträ-
ge genehmigt (CEDEFOP 2008: 88). Wegen des 
höheren Beschäftigungsrisikos der befristet Be-
schäftigten ist ihre Förderchance größer. 

Um den Beschäftigten die Möglichkeit zu ge-
ben, den eigenen Standort genauer zu bestim-
men, werden seit den 1980er Jahren im Rahmen 
des Bildungsurlaubs auch sogenannte Kompe-
tenzbilanzen (bilan des compétences) unterstützt. 
Es handelt sich um eine Evaluierung der persön-
lichen Kompetenzen und Motivation zur Ent-
wicklung einer persönlichen Berufs- und Weiter-
bildungsplanung. Der Arbeitgeber hat den Be-
schäftigten hierzu auf Antrag freizustellen. 

Mit den „capital temps de formation“ (CTF) 
wurde eine Mischform zwischen dem Bildungsur-
laub, der auf Initiative des Arbeitnehmers genom-
men wird, und dem Bildungsplan, der auf Initia-
tive des Arbeitgebers aufgestellt wird, geschaffen. 
Beim CTF besucht der Arbeitnehmer auf seine In-
itiative hin einen Weiterbildungskurs, der aber 
zum Betriebsplan gehört. Ein Gesprächspartner 
brachte dies so auf den Punkt: „L’employeur pro-

6 Diese Steuererklärungen werden in jedem Jahr durch den Céreq (Centre d’études et de recherche sur les qualifi cations), einer staatlichen 
Forschungseinrichtung, die unter anderem vom Bildungsministerium und vom Arbeitsministerium abhängt, analysiert.

7 Die Dauer des „délai“ errechnet sich aus Dauer des vorherigen Bildungsurlaubes in Stunden geteilt durch 12 Monate.
8 Der erste Grund, warum der Arbeitgeber eine Verschiebung verlangen kann, ist die gleichzeitige Abwesenheit von mehreren Arbeitneh-

mern seines Betriebes auf Grund von Bildungsurlaub. Die Quote unterscheidet sich nach Größe des Unternehmens: Bei einem Unter-
nehmen mit weniger als 10 Beschäftigten sind es 2 Arbeitnehmer, bei einem Unternehmen mit über 200 Beschäftigten sind es 2 Prozent 
der Beschäftigtenzahl. Der zweite Grund sind wesentliche Beeinträchtigungen des normalen Ablaufs der Produktion durch die Abwesen-
heit des Arbeitnehmers. In diesem Fall müssen die Arbeitnehmervertreter informiert werden.
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pose, l’employé dispose“. Die Nutzung dieses Ins-
truments ist an Tarifvereinbarungen gebunden, 
die die Voraussetzungen für die Inanspruchnah-
me (Betriebs- und Branchenzugehörigkeit, Alter, 
Qualifi zierungsgrad, Art und Dauer der Bildungs-
maßnahme, Verlauf des Bildungsurlaubes) fest-
legen. Der Arbeitnehmer muss beim Arbeitgeber 
einen schriftlichen Antrag einreichen. Auch beim 
CTF kann der Antrag nicht abgelehnt werden, 
aber der Teilnahmebeginn kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen verschoben werden.9 Wie 
beim individuellen Bildungsurlaub werden die 
Kosten für die Bildungsmaßnahme von einem 
Sammelfonds übernommen. Im Falle des CTF be-
trägt der Anteil jedoch entsprechend der Teilung 
der Verantwortung maximal 50 Prozent.

Bei den Eingliederungsmaßnahmen für Ju-
gendliche bekommen schließlich die Unterneh-
men, die eine der unterschiedlichen Maßnahmen 
(abschlussbezogene Qualifi kation, Anpassungs-
qualifi kation oder Orientierungskurse) anbieten, 
die Kosten für die Ausbildung von einem Fonds 
erstattet und erhalten oft noch zusätzliche Zu-
schüsse vom Staat.

Das Gesetz hatte es den Sozialpartnern über-
lassen, die Fonds zu gründen. Der Staat autorisiert 
nach Abschluss einer Tarifvereinbarung die Ar-
beit der Fonds. Die Fonds (Les organismes pari-
taire collecteurs agréés – OPCA) werden paritä-
tisch verwaltet. Die Verwaltungsräte können 
Schwerpunkte der Arbeit (Zielgruppen, fachliche 
Inhalte etc.) festlegen. Die Zahl der Fonds wuchs 
im Laufe der Jahre auf über 250 mit sehr unter-
schiedlicher Größe und Aufgabenstellung. Teil-
weise führten die Fonds auch selber Weiterbil-
dungen durch. Aufgrund der Kritik an der unzu-
reichenden Transparenz und Effi zienz der Fonds-
struktur sowie dem Übergewicht der Arbeitgeber 
bei seiner Steuerung hob der Staat 1993 alle Ge-
nehmigungen auf und forderte die Sozialpartner 
auf, das System der Fonds zu reformieren. 1994 
einigten sich die Sozialpartner in einem nationa-
len Abkommen (Accord National Interprofes-

sionnel) auf eine Umstrukturierung der Fonds. 
Alle Fonds im Anwendungsbereich dieses Ab-
kommens10 mussten sich auf eine der Abgabe- 
und Maßnahmentypen, also zum Beispiel auf den 
Bildungsplan oder den Bildungsurlaub, konzent-
rieren und durften selbst keine Weiterbildungen 
mehr durchführen. Zudem wurde eine Mindest-
budgetgröße von 15,24 Millionen Euro (damals 
100 Millionen Francs) festgelegt, die aber auf-
grund von Ausnahmeregelungen, insbesondere 
für das Handwerk und die freien Berufe, von 
 einem Fünftel der Fonds unterschritten wurde. 
Weiterhin wurden Obergrenzen für den Verwal-
tungs- und Beratungsaufwand auf insgesamt 9,9 
Prozent festgesetzt (4,9 Prozent für die Verwal-
tung und 5 Prozent für die Beitragseinziehung 
und Informationsbeschaffung)11. Da die Beiträge 
nicht zentral eingezogen werden, sind die Kosten 
hierfür vergleichsweise hoch. 

In der Folge der Reform verringerte sich die 
Zahl der Fonds auf 99. Heute gibt es 40 Branchen-
fonds, 25 regionale Fonds und 31 Fonds (darun-
ter 26 regionale), die ausschließlich für den Bil-
dungsurlaub zuständig sind. Die restlichen Fonds 
sind national und interprofessionell angelegt. Die 
Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche der Fonds 
sind jedoch weiterhin nicht nur für einen Außen-
stehenden recht unübersichtlich. Dies ist schon 
erkennbar an der Vielzahl der Fonds für den Bil-
dungsurlaub. 

Die Mittel für den betrieblichen Bildungs-
plan fl ießen – falls ein entsprechender Tarifver-
trag abgeschlossen wurde, in eine nationale bran-
chenspezifi sche OPCA (wie z. B. in der Metall- 
und Chemieindustrie). In einzelnen Tarifbe-
reichen (z. B. Automobilinstandhaltung) wurde 
vereinbart, dass alle Mittel für den Bildungsplan 
in den Fonds fl ießen, der für die Branche die 
 Weiterbildung überbetrieblich organisiert. Für 
Betriebe ohne Branchenfonds sind regionale oder 
nationale OPCA zuständig, die immer branchen-
übergreifend sind. Große Unternehmen zahlen 
meistens nicht in einen Fonds ein, sondern or-

  9 Hier gelten die gleichen Gründe wie beim Bildungsurlaub, vgl. daher Fußnote.
10 Dies ist z. B. nicht der Fall in folgenden Branchen: Landwirtschaft, Entertainment, Mitarbeiter der Handwerkskammern, Presse, Soziales. 

Hier können die Fonds OPCA sowohl die Abgaben zum Bildungsurlaub als auch zum Bildungsplan sammeln.
11 Art. 3 – Arrêté du 28 décembre 1995.
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ganisieren die Weiterbildung in eigener Verant-
wortung oder kaufen diese als Dienstleistung ein. 
Kleine und mittlere Unternehmen zahlen eher 
die Abgabe in einen Fonds ein und nutzen die 
Angebote dieses Fonds. Vor allem größere Betrie-
be erwarten von den Fonds einen Rückfl uss der 
Mittel. In vielen Fonds werden diese Mittel nicht 
umverteilt. Stattdessen wird den Betrieben ein 
Ziehungsrecht für die von ihnen gezahlten und 
über mehrere Jahre akkumulierten Beträge ge-
währt. Aufgrund dieser geringen Umverteilung 
nach Bildungsbedarf (Mutualisation) fl ießen die 
Beiträge zumeist proportional an die Betriebe zu-
rück (Tabelle 4). Aus bildungspolitischer Sicht 
wird nicht nur der Mangel an „Mutualisation“, 
sondern auch die leichte Umverteilung zuguns-
ten der größeren Betriebe kritisch gesehen (La 
Cour des Comptes 2008: 77ff.). 

Der Anteil der Fonds an den Einnahmen aus 
der gesetzlichen Umlage bzw. Weiterbildungs-
pfl icht für die Unternehmen ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen (Schaubild 6). Darin 
spiegelt sich die zunehmende Externalisierung 
der Weiterbildung vor allem durch die kleinen 
und mittleren Unternehmen wider, die ja die 
meisten Mittel in die Fonds einzahlen. Die Un-
ternehmen erhöhen dabei sogar freiwillig ihre 
Beiträge an die Fonds, die wiederum den Unter-
nehmen neue Dienstleistungen und Bildungs-

maßnahmen anbieten. Der Anteil der freiwilli-
gen, also das gesetzliche Minimum überschrei-
tende Abgaben an die Fonds ist von 3,3 Prozent 
im Jahre 2000 auf 13,4 Prozent der Einnahmen 
im Jahre 2005 gestiegen (La Cour des Comptes 
2008: 71). 

Die gesetzliche Umlage liegt unterhalb der 
betrieblichen Weiterbildungsinvestitionen. De-
ren Anteil an der Lohnsumme verdoppelte sich 
von 1,6 Prozent im Jahre 1974 auf über 3 Prozent 
im Jahre 2006 (La Cour de Comptes 2008: 75). 
Auch Betriebe mit 10 bis 19 Beschäftigten liegen 
im Durchschnitt mit 1,84 Prozent über der Min-
destpfl icht. Der Anteil der Teilnehmer an allen 
Beschäftigten erhöhte sich von 1974 bis 1999 
von 17,1 Prozent auf 37,4 Prozent. Dabei ist eine 
große Streuung zu beobachten. Die Teilneh-
merquote der ungelernten Arbeiter liegt mit 
19 Prozent deutlich unter der der Führungskräfte 
(cadres) mit 53 Prozent. Die Dauer der betriebli-
chen Maßnahmen hat sich allerdings von 62 
Stunden 1974 auf 35 Stunden 1999 verringert. 
Bei der Dauer der Maßnahmen gibt es keinen gro-
ßen Unterschied zwischen den sozio-ökonomi-
schen Gruppen (Drexel 2003). Die betriebliche 
Weiterbildung zielt also vor allem auf kurze An-
passungsweiterbildungen. Umfassender sind die 
Bildungsmaßnahmen für Leiharbeiter, die in ver-
leihfreien Zeiten gelegt werden. Die Weiterbil-

Tabelle 4: 

Umverteilungswirkung durch die Weiterbildungsfonds 

(nach Unternehmensgröße, 2005)

Unternehmensgröße 
(Zahl der Beschäftigten)

Anteil an den Beiträgen 
zum Fonds

Anteil an den Ausgaben 
des Fonds

Weniger als 10 13,0 % 12,0 %

10 bis 199 49,6 % 46,5 %

200 bis 1.999 26,1 % 26,2 %

2.000 und mehr 11,3 % 15,3 %

Gesamt 100,0 % 100,0 %

Quelle: La Cour des Comptes, 2008: 78.
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dung von Leiharbeitnehmern, fi nanziert über 
den Fonds für Leiharbeitnehmer, wird von 
 Experten als beispielhaft hervorgehoben. Rund 
40.000 Leiharbeitnehmer werden jährlich aus 
den Mitteln des Fonds FAF.TT (157 Millionen 
Euro) qualifi ziert. Hinzu kommen die Förderung 
für den Bildungsurlaub und Kompetenzbilanzen 
(CEDEFOP 2008: 89-91). 

Neben der Reform der Fondsstruktur wurden 
in den letzten Jahren auch die Themen der ver-
besserten Förderung von gering qualifi zierten Be-
schäftigten und der Anerkennung informell er-
worbener Kompetenzen diskutiert. Die Anerken-
nung solcher Kompetenzen, die „Validation des 
acquis de l’expérience“ (VAE), wurde durch meh-
rere Gesetze (1984, 1992 und 2002) schrittweise 
verbessert. Heute muss eine Tätigkeit im entspre-
chenden Berufsfeld von drei und nicht mehr von 
vier Jahren nachgewiesen werden. Die Anerken-
nung kann zudem nicht mehr alleine vom Bil-
dungs-, sondern auch von anderen Ministerien 
ausgesprochen werden. Dennoch bleibt die Zahl 
der Anerkennungen, zumeist auf dem Niveau 

 eines Facharbeiterabschlusses, mit rund 26.000 
im Jahre 2006 bescheiden (La Cour des Comptes 
2008: 49). 

Wichtiger war die Stärkung individueller 
Weiterbildungsansprüche im Betrieb (Droit indi-
viduel à la formation), die 2003 tarifl ich verein-
bart und 2004 gesetzlich verankert wurden. Jeder 
Beschäftigte hat danach ein Anrecht auf 20 Stun-
den Weiterbildung pro Jahr. Die Stunden können 
maximal über sechs Jahre auf 120 Stunden ange-
sammelt werden. Die Unternehmen müssen den 
Anträgen auf Nutzung dieser Weiterbildungskon-
tingente zustimmen. Bei einem Betriebswechsel 
sind die nicht ausgeschöpften Kontingente über-
tragbar. Die Inanspruchnahme ist langsam ange-
laufen. 2005 beanspruchten nur 29.000 Beschäf-
tigte ihr Kontingent. 2006 stieg die Zahl auf 
166.000 und 2007 sogar auf 400.000. Für 2008 
wurde mit 500.000 gerechnet (La Cour des 
 Comptes 2008: 39). Da die bislang nicht genutz-
ten Stundenkontingente noch nicht verfallen 
sind, kann man über die Gesamtwirkungen noch 
nichts Abschließendes sagen, außer, dass es be-

Schaubild 6: 

Einnahme der Weiterbildungsfonds sowie betriebliche Ausgaben für den Weiterbildungsplan, 

1997 - 2006

Quelle: La Cour des Comptes, 2008: 71.
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achtliche Zuwächse in kurzer Zeit gegeben hat. 
Die neuen individuellen Bildungsansprüche 
scheinen auch einer der Gründe des Bedeutungs-
zuwachses der Fonds (Schaubild 6) zu sein. Die 
Unternehmen und auch die Sozialpartner in den 
Fonds sind bestrebt, den Beschäftigten sinnvolle 
Weiterbildungsangebote zu unterbreiten. 

In der einschlägigen französischen Literatur 
ist unbestritten, dass das Weiterbildungsgesetz 
von 1971 ganz wesentlich zur Erhöhung der Wei-
terbildungsaufwendungen der Betriebe und der 
individuellen Weiterbildungsteilnahme beigetra-
gen hat (Lichtenberger / Mehaut 2001). Die Be-
triebe haben sich durch die Mindestpfl icht zur 
Weiterbildung nicht von der Weiterbildung frei-
gekauft, sondern investierten im Gegenteil zu-
nehmend mehr in die Weiterbildung.

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Annah-
men beruht das französische Weiterbildungssys-
tem nicht auf einer reinen Fondsregelung. Man 
kann es eher als eine Kombination von gesetzli-
cher Mindestpfl icht zur betrieblichen Weiterbil-
dung und überbetrieblichen Fonds bezeichnen. 
Die Betriebe haben großes Interesse, die Mindest-
beiträge im Betrieb selber für Weiterbildung zu 
verplanen, anstatt sie an einen externen Fonds 
abzuführen. Nur wenn der Fonds die Dienstleis-
tungsfunktionen in einer Art ausgelagerter Wei-
terbildungsabteilung erfüllt und sich aufgrund 
der hohen Zahl der betreuten Betriebe sowohl die 
Kosten als auch die Qualität der Dienstleistungen 
verbessert, ergeben sich auch Anreize für die Ab-
führung an einen Fonds. Das neue Droit indivi-
duel à la formation sowie die zunehmende Ex-
ternalisierung von Weiterbildung in den letzten 
Jahren haben zu einem Bedeutungszuwachs der 
Fonds vor allem für kleine und mittlere Unter-
nehmen (bis 2.000 Beschäftigte) geführt.

Ebenso unbestritten ist, dass das System mit 
seiner paritätischen Verwaltung und vor allem 
seiner Weiterentwicklung über Verhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern und dem Staat die 
gesellschaftliche Diskussion über Weiterbildung 
in Gang gesetzt und am Leben gehalten hat. Wei-
terbildung ist ein Thema geworden, das zwischen 
den Sozialpartnern konsensual behandelt wird 
(CEDEFOP 2008: 92). Die Sozialpartner konnten 
in ihren Verhandlungen immer davon ausgehen, 

dass der Staat ihre Vereinbarungen für allgemein 
verbindlich erklärt oder in Gesetzesform gießt. 
Die Tarifbindung ist trotz der geringen Organisa-
tionsquote der Gewerkschaften durch die hohe 
Organisationsquote der Arbeitgeber (ungefähr 75 
Prozent der Arbeitgeber gehören aber einem Ar-
beitgeberverband an) und die Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen auf das europäische Rekord-
niveau von 95 Prozent gestiegen (Visser 2008). 

Eine Stärke des Systems war bislang seine 
 innere Reformfähigkeit. Einige der Schwächen, 
wie die Überkomplexität der Verwaltungsstruktu-
ren, konnten abgemildert, aber noch nicht be-
seitigt werden. Allerdings hat sich die Reformdis-
kussion immer nur auf Teilsysteme der Weiterbil-
dung bezogen. Die in der Verantwortung des Bil-
dungsministeriums liegende Allgemeinbildung 
sowie die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
wurden niemals mit thematisiert. Die institutio-
nelle Abschottung dieser Teilsysteme wurde von 
mehreren unserer Gesprächspartner als eine gro-
ße Schwäche angesehen.

Die hohe Ungleichheit der Bildungsteilnah-
me, sowohl der Betriebe unterschiedlicher Größe 
als auch der unterschiedlichen Personengruppen, 
konnte allerdings trotz der vielfältigen Instru-
mente und Reformbemühungen bislang nicht 
verringert werden. Ebenso wenig gelang es, die 
Betriebe von der Notwendigkeit längerfristiger und 
nachhaltigerer Bildungsmaßnahmen zu überzeu-
gen. Dass man hier trotz vieler Appelle nicht er-
folgreich war, liegt aber weniger am Finanzie-
rungssystem als an der Struktur des französischen 
Arbeitsmarktes. Es dominieren weiterhin betrieb-
liche Arbeitsmärkte, in denen man seine Kennt-
nisse über betriebliche Anlernmaßnahmen er-
wirbt und überbetrieblich wenig mobil ist. Die 
ausgeprägte innerbetriebliche Arbeitsteilung 
 blockiert den Aufstieg für die unteren Qualifi ka-
tionskategorien, denen mithin auch die Anreize 
zur Weiterbildung fehlen. Diesen Mangel hat die 
französische Industriesoziologie schon frühzeitig 
festgestellt und für eine Stärkung der berufl ichen 
Arbeitsmärkte nach deutschem Vorbild plädiert 
(Maurice u. a. 1982; Drexel 2001). Es ist nur fol-
gerichtig, dass die französische Reformdiskussion 
nicht nur an der Finanzierung, sondern auch an 
der Frage der überbetrieblichen Verwertbarkeit 
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von Qualifi kationen ansetzt. Nur wenn eine sol-
che überbetriebliche Verwertung gewährleistet 
ist, kann man auch stärkere Eigenbeiträge der Be-
schäftigten erwarten und die Mauer zwischen 
den selbst initiierten und betrieblich angeregten 
Maßnahmen überbrücken.

4.2 Niederlande

In den Niederlanden gibt es keine gesetzliche 
Grundlage für Weiterbildungsfonds. Die 89 Bran-
chenfonds wurden von den Sozialpartnern über 
Tarifvereinbarungen gegründet. Vor 1980 zählte 
man nur neun Fonds. Die meisten Fonds wurden 
zwischen 1980 und 1989 (38) und zwischen 1990 
und 1999 (42) gegründet. Seit 2000 kamen elf 
weitere hinzu. Durch Fusionen verminderte sich 
dann die Zahl wieder auf 89 (CEDEFOP 2008: 
131). Neben den sektoralen Fonds wurden wei-
tere allgemeine Bildungsfonds gebildet, die aus 
öffentlichen Mitteln fi nanziert werden. 

Die Beiträge zu den Branchenfonds sind 
meistens verpfl ichtend, obgleich sich auch Bei-
spiele für freiwillige Beiträge fi nden lassen. Der 
durchschnittliche Beitrag lag 2005 bei 0,65 Pro-
zent der Bruttolohnsumme und damit höher als 
noch zehn Jahre zuvor (0,56 Prozent). Die Bei-
tragshöhe reicht bis zu 2,5 Prozent. 2003 nahmen 
die Fonds 600 Millionen Euro ein. Das nicht ver-
ausgabte Geld wird den Reserven zugeführt. Eini-
ge Fonds haben beträchtliche Reserven ange-
häuft, was zu Kritik geführt hat. Die sektoralen 
Fonds werden von den Sozialpartnern paritätisch 
geführt. Jede Branche verfügt über ein eigenes 
Kompetenzzentrum für Weiterbildung, das von 
der Regierung fi nanziert, aber von den Sozialpart-
nern gesteuert wird. Häufi g sind es die gleichen 
Vertreter der Sozialpartner, die für den Fonds und 
das Kompetenzzentrum verantwortlich sind. 

Rund 40 Prozent der niederländischen Un-
ternehmen mit 38 Prozent aller Beschäftigten 
sind Mitglieder eines Fonds. In einigen Branchen 
sind alle Unternehmen Mitglieder (Landwirt-
schaft, Energie und Wasser, Hotels/Restaurants), 
in einigen ist die Quote sehr hoch (verarbeiten-
des Gewerbe 71 Prozent, Bauwirtschaft 52 Pro-
zent), während sie in anderen niedrig ist (Finanz-

dienstleistungen 20 Prozent, sonstige Dienstleis-
tungen 32 Prozent). Es gibt keine zusammenfas-
sende Übersicht über die Struktur der Teilnehmer 
an den von den Fonds geförderten Bildungsmaß-
nahmen, aber klare Hinweise, dass gut Qualifi -
zierte und Beschäftigte aus größeren Betrieben 
eher an einer Weiterbildung teilnehmen als ge-
ring qualifi zierte und Beschäftigte aus mittleren 
und kleineren Betrieben. 

Die Branchenfonds haben sich sehr unter-
schiedliche Arbeitsschwerpunkte gesetzt. Die 
Maßnahmen reichen von der fi nanziellen Förde-
rung der Weiterbildung der Beschäftigten in der 
jeweiligen Branche, über Information und Bera-
tung, Untersuchungen über Weiterbildungsbe-
darf, die Entwicklung von Karrierewegen für 
 Studenten in die Branche mit Praktika und Lern-
phasen in Unternehmen, Qualifi zierungsprojekte 
für bestimmte Beschäftigtengruppen, wie Arbeits-
lose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte, die Aner-
kennung informell erworbener Kompetenzen, 
um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, Kin-
derbetreuung auch ohne konkreten Bildungs-
bezug für die arbeitenden Eltern und Informatio-
nen über Arbeitsbedingungen und Unfallschutz 
(Tabelle 5). Die Rolle der Branchenfonds hat sich 
in den letzten Jahren von einer eher umverteilen-
den Rolle zu der einer aktiv gestaltenden Rolle 
des Beratens, Initiierens und Unterstützens ge-
wandelt. 

Die geförderten Weiterbildungsmaßnahmen 
können inner- oder außerbetrieblich durchge-
führt werden. Interne Kurse sind oft nicht zerti-
fi ziert. Die Fonds können selbst entscheiden, ob 
sie betriebsinterne Maßnahmen fi nanzieren. 
Nicht alle tun dies. 

Finanziert werden hauptsächlich die direk-
ten Bildungskosten. Die Erstattung liegt bei 50 - 80 
Prozent der Kosten, so dass die Unternehmen 
noch eigene Beträge zusteuern müssen. Indirekte 
Kosten (wie etwa Lohnersatz) werden von 56 Pro-
zent der Fonds nicht erstattet. Die Arbeit einiger 
Fonds wird regelmäßig evaluiert. Der Branchen-
fonds in der Metallindustrie führt zum Beispiel 
Kundenbefragungen durch, die eine hohe Zu-
friedenheit bei den Mitgliedsfi rmen wegen der 
professionellen Unterstützung und Kunden-
orientierung widerspiegeln. 
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Tabelle 5: 

Durch Branchenfonds geförderte Maßnahmen und Anteil an den Gesamtausgaben 2004

Maßnahme
Anzahl der 

Fonds
Anteil in %

Ausgaben in % der 
Gesamtausgaben

Weiterbildung 25 81  5-100

Information und Beratung 19 61 2-30

Untersuchungen 17 55 1-15

Karrierewege in die Branche 15 48 10-50

Beschäftigungsprojekte 13 42 2-20

Anerkennung erworbener 
Kompetenzen

13 42 4-20

Kinderbetreuung 13 42 3-23

Arbeitsbedingungen 11 36 0,5-20

Quelle: CEDEFOP 2008: 134.

Einige der Branchenfonds versuchen, be-
stimmte Beschäftigtengruppen durch höhere 
Kostenerstattungen besonders zu fördern. Aller-
dings hat diese Zielorientierung in den letzten 
Jahren abgenommen. Während 1999 41 Prozent 
der Branchenfonds keine zielgruppenorientierten 
Maßnahmen durchführten, waren es 2004 bereits 
67 Prozent (CEDEFOP 2008: 136). Die meisten 
zielgruppenorientierten Maßnahmen konzentrie-
ren sich auf ältere Beschäftigte, Frauen, Migran-
ten und gering Qualifi zierte. Einige Fonds, wie 
etwa der Branchenfonds in der Metallindustrie, 
unterstützen individuelle Initiativen. Beschäftig-
te aus der Branche können sich über ihren Ar-
beitgeber um ein Weiterbildungsbudget von 750 
Euro pro Jahr bewerben. 

Als Stärke der niederländischen Branchen-
fonds wird die Erhöhung der Weiterbildungs-
bereitschaft der Unternehmen und die passge-
naue Weiterbildung und Beratung gesehen. Vor 
allem werden Weiterbildungsinvestitionen durch 
die Umlage weniger konjunkturanfällig und ver-
stetigt. Die geringe Beteiligung von Klein- und 
Mittelbetrieben gilt als Schwäche. Zudem wird 
berichtet, dass zunehmend Unternehmen Rück-
zahlungsklauseln mit ihren Beschäftigten verein-

baren, die das Fondsprinzip der gemeinschaftli-
chen Bekämpfung der Unterinvestition in Wei-
terbildung unterlaufen (CEDEFOP 2008: 142). 

4.3 Süd-Korea

Die schnelle nachholende Industrialisierung Süd-
Koreas ist wohl kaum ohne seine massiven Inves-
titionen in Bildung und Weiterbildung zu erklä-
ren (Bosch 2005 und 2006). Als Süd-Korea neue, 
besonders kapitalintensive Industrien, wie zum 
Beispiel die Stahl- und Chemieindustrie, entwi-
ckeln wollte, erwies sich die vorhandene inner-
betriebliche Weiterbildung als unzureichend. Mit 
dem Berufsbildungsgesetz aus dem Jahr 1976 
wurde daher ein Umlagesystem eingeführt: Un-
ternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten (seit 
1992 mehr als 150), die nicht den von der Regie-
rung festgelegten Prozentsatz ihrer Belegschaft 
(bis zu sechs Prozent der Belegschaft) weiterbil-
deten, mussten eine Abgabe zahlen, aus der be-
rufl iche Bildungsmaßnahmen fi nanziert wurden. 
Da viele Unternehmen lieber ihre eigenen Maß-
nahmen durchführen wollten, anstatt Maßnah-
men außerhalb ihres Einfl ussbereichs zu fi nan-



Friedrich-Ebert-Stiftung

30

WISO
Diskurs

zieren, nahm die Zahl der innerbetrieblichen 
Aus-und Weiterbildungsangebote deutlich zu. Als 
sich die Expansion der Schwerindustrie verlang-
samte und die Regierung die Umlage verringerte, 
ging auch der Anteil der Unternehmen, die Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen durchführten, 
von 70,7 Prozent im Jahr 1978 auf 22,5 Prozent 
im Jahr 1994 zurück. Dies lässt erkennen, dass die 
innerbetriebliche Weiterbildung in vielen Betrie-
ben nur unter staatlichem Druck ausgebaut wor-
den war (Lee/Kim 2004). 

Um die berufl iche Bildung in den Unterneh-
men wieder stärker zu fördern und gleichzeitig 
auch entlassene Beschäftigte stärker sozial abzu-
federn, wurde Ende der 1990er Jahre die so ge-
nannte Beschäftigungsversicherung (EIS Employ-
ment Insurance System) eingeführt. Das EIS ist 
eine Mischung aus Arbeitslosenversicherung, in 
die Arbeitnehmer und Arbeitgeber paritätisch 
einzahlen, und einem Umlagesystem für das Pro-
gramm zur Förderung der berufl ichen Bildung. 
Betriebe mit weniger als 150 Beschäftigten zahlen 
0,1 Prozent der Lohnsumme und solche mit mehr 
als 1.000 Beschäftigten 0,7 Prozent (Tabelle 6). 
Obgleich das EIS über Beiträge der Arbeitnehmer 
und Betriebe fi nanziert wird, so trägt doch die Re-
gierung die alleinige Verantwortung für dessen 
Administration, was von den Unternehmerver-
bänden und den Gewerkschaften zunehmend 
kritisiert wird.

Als das EIS 1995 eingeführt wurde, deckte es 
nur 3,94 Mio. bzw. 32,5 Prozent aller Beschäftig-
ten ab, da zunächst nur regulär Beschäftigte  einen 
Anspruch auf Leistungen hatten. Die zahlreichen 
„irregulär“ Beschäftigten12 unterlagen nicht der 
Arbeitslosenversicherungspfl icht, und Beschäftig-
te in Kleinbetrieben (mit weniger als 30 Beschäf-
tigten für die Arbeitslosenversicherung und weni-
ger als 70 Beschäftigten für das Programm zur 
Beschäftigungssicherung und das Programm zur 
Förderung der berufl ichen Fähigkeiten) waren 
ebenfalls nicht einbezogen. Mittlerweile deckt 

das EIS aber fast alle – auch die irregulär Beschäf-
tigten – ab. Seit dem 1.1.2004 sind auch Tagelöh-
ner versicherungspfl ichtig. Ausgenommen von 
der Versicherungspfl icht sind nur noch wenige 
Gruppen wie Beschäftigte mit weniger als 80 Ar-
beitsstunden im Monat, neu eingestellte Ältere 
ab 60 Jahre und Ältere ab 65 Jahre oder Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst. In der Praxis ist es 
allerdings offensichtlich noch nicht gelungen, 
die irregulär Beschäftigten voll in das EIS ein-
zubeziehen. Im August 2002 wurden von den 
Leiharbeitnehmern nur 24,4 Prozent und von 
den Tagelöhnern nur 3,8 Prozent erfasst (Yi/Lee 
2003).

Das Programm zur Förderung der berufl ichen 
Fähigkeiten unterteilt sich in drei Subprogramme 
(Schaubild 7). Unternehmen erhalten auf Antrag 
Zuschüsse der Regierung für die Durchführung 
innerbetrieblicher Qualifi zierungsmaßnahmen 
sowie verbilligte Kredite für Investitionen in Bil-
dungseinrichtungen. Die Zuschüsse für Beschäf-
tigte im zweiten Subprogramm unterteilen sich 
in Zuschüsse zu den Bildungskosten für Beschäf-
tigte, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, für 
ältere Arbeitnehmer über 50 Jahre und Arbeits-
kräfte in kleinen und mittleren Unternehmen 
mit weniger als 50 Beschäftigten, die für ihre Aus-
bildung selbst bezahlen, sowie verbilligte, lang-
fristige Ausbildungskredite für Personen, die eine 
Weiterbildung über dem Niveau der zweijährigen 
College-Ausbildung absolvieren. Im dritten Sub-
programm werden die Maßnahmenkosten und 
Unterhaltsgelder für Arbeitslose während der 
Weiterbildung gezahlt. Als nach der Asienkrise 
die Arbeitslosenzahlen anstiegen, fl oss der größte 
Teil der Ausgaben in die Förderung der Weiterbil-
dung der Arbeitslosen. Mittlerweile ist die Zahl 
der geför derten Arbeitslosen stark gesunken, wäh-
rend die der Zahl der geförderten Beschäftigten 
(von 8.365 im Jahre 1997 auf 112.816 im Jahre 
2002) und der Teilnehmer an innerbetrieblichen 
Qualifi  zierungs maßnahmen stark zugenommen 

12 Der Anteil der irregulären Arbeitskräfte, defi niert als Personen, die für einen festgelegten Zeitraum arbeiten und kein Anrecht auf be-
stimmte Leistungen haben, ist von 42 Prozent im Jahr 1995 auf 52 Prozent in 2002 gestiegen. Nach der Finanzkrise Ende der 1990er 
Jahre gewannen die Beschäftigungsverhältnisse vor allem infolge neuer Personalstrategien der Unternehmen an Stabilität (Kim Yoo-Sun 
2003). Zählt man nur die Arbeitskräfte zu den irregulär Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis de facto befristet ist, kommt man zu einer 
niedrigeren Quote von 17 Prozent (OECD 2003: 135-6). 
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Tabelle 6: 

Beiträge und Umlage für die Beschäftigtenversicherung (in %)

Bis 31 Dez. 1998 Ab 1. Jan. 1999 Ab 1. Jan. 2003

Beschäf-

tigte

Arbeit-

geber

Beschäf-

tigte

Arbeit-

geber

Beschäf-

tigte

Arbeit-

geber

Arbeitslosenunterstützung 0,3 0,3 0,5 0,5 0,45 0,45

Beschäftigungsversicherungs-

programm
- 0,2 - 0,3 - 0,15

Programm zur 

Förderung der 

berufl ichen 

Fähigkeiten

Betriebe 

mit weniger 

als 150 

Beschäftigten

- 0,1 - 0,1 - 0,1

Betriebe mit 

mehr als 150 

Beschäftigten

- 0,3 - 0,3 - 0,3

Betriebe mit 

150 bis 1.500 

Beschäftigten 

- 0,5

- 0,5 - 0,5

Betriebe mit 

mindestens 

1.000 

Beschäftigten

- 0,7 - 0,7

Quelle: Republic of Korea, Ministry of Labour (2004: 23).

hat (Schaubild 8). Die von den Beschäftigten 
selbst initiierte Weiterbildung hat an Bedeutung 
gewonnen, steht aber noch im Schatten der be-
trieblichen Weiterbildung.

Zur Förderung der Weiterbildung gering 
Qualifi zierter wurden besondere fi nanzielle An-
reize gesetzt. Der Anteil der Kosten, der erstattet 
wird, erhöht sich, wenn bestimmte Zielgruppen 
einbezogen sind. Außerdem werden Weiterbil-
dungskonsortien besonders gefördert, in denen 
Großbetriebe auch Beschäftigte aus Kleinbetrie-
ben weiterbilden. Detaillierte Zahlen zur Teil-
nehmerstruktur liegen zu den von Arbeitgebern 
initiierten Weiterbildungen vor, in die fast nur 
 regulär Beschäftigte einbezogen sind. Die Teil-
nahmequoten der Frauen liegen dabei deutlich 
unter denen der Männer. Trotz der fi nanziellen 

Anreize partizipieren Personen mit einem niedri-
gen schulischen Abschluss (unterhalb der höhe-
ren Schule) ebenso wie einfache Arbeiter oder 
Ältere kaum an Weiterbildung (Lee/Kim 2004). 
Überraschend ist, dass in einem Land mit einer so 
starken Industrie wie in Süd-Korea auch die qua-
lifi zierten Kräfte in der Produktion (gelernte Ar-
beiter, Techniker) geringere Teilnahmequoten 
aufweisen als Bürokräfte oder sogar Dienstleis-
tungs- und Verkaufspersonal. Darüber hinaus dif-
feriert die Teilnahmequote stark nach der Unter-
nehmensgröße. In Unternehmen mit mehr als 
1.000 Beschäftigten nehmen 58 Prozent der Be-
schäftigten an Weiterbildung teil, in Unterneh-
men mit weniger als 150 Beschäftigten nur 3,1 
Prozent. Unternehmen mit mehr als 1.000 Be-
schäftigten erhalten aufgrund ihrer hohen Teil-
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Schaubild 7: 

Programm zur Förderung der berufl ichen Fähigkeiten

Quelle: Kil-Sang, Yoo; Jiyeun, Chang (2004: 342).
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nahmequote 38 Prozent ihrer Beiträge in Form 
von Zuschüssen zu Bildungsmaßnahmen zurück, 
die Kleinstunternehmen (ein bis vier Beschäftig-
te) nur 7,6 Prozent, obgleich sie wesentlich gerin-
gere Beiträge zahlen und einen höheren Zuschuss 
zu ihren Qualifi kationsmaßnahmen bekommen 
als Großbetriebe. 

Die betriebliche Weiterbildung ist damit in 
hohem Maße selektiv und unterstützt die starke 
Segmentation des südkoreanischen Arbeitsmark-
tes zwischen Männern und Frauen, Groß- und 
Kleinunternehmen, Arbeitern und Angestellten, 
hoch Qualifi zierten und gering Qualifi zierten. 
Lee/Kim (2004) befürchten, dass die von Arbeit-
gebern initiierten Bildungsmaßnahmen aufgrund 
der Ungleichheit der Teilnahmechancen, „die 

Lohn- und Beschäftigungsdiskrepanz zwischen 
verschiedenen Beschäftigungsgruppen vergrö-
ßern könnten“. Kaum korrigiert wird diese Schief-
lage durch das Subprogramm „Zuschüsse für Be-
schäftigte“, das Zuschüsse für die Qualifi zierung 
von Älteren und von Angestellten in Betrieben 
mit weniger als 50 Beschäftigten vorsieht. Dieser 
zielgerichtete „Zuschuss zur berufl ichen Bildung 
für versicherte Beschäftigte“ wurde im Jahre 2002 
nur von 35.537 Personen in Anspruch genom-
men. 

Im Unterschied zu den beiden anderen dar-
gestellten Systemen ist die südkoreanische Be-
schäftigungsversicherung staatlich gesteuert. 
Durch Interventionen gelang es dem südkoreani-
schen Staat, die Investitionen in berufl iche Bil-
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Schaubild 8: 

Teilnehmerzahlen in Tausend an durch das EIS geförderte Weiterbildungsmaßnahmen 

Quelle: Yoon; Lee: 2010.
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dung stark zu erhöhen und seine Strategien der 
Industrialisierung und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu fl ankieren. Es konnten positive Ef-
fekte der Förderung auf die Bildungsintensität 
und die wirtschaftliche Leistung der Betriebe fest-
gestellt werden (Lee / Kim 2004). Die starke Staats-
intervention war offensichtlich notwendig, da 
die Sozialpartner zu schwach und zersplittert 
sind, um in gesamtwirtschaftlichem Interesse 
handeln zu können. Die staatliche Intervention 

war jedoch nur bei der Förderung der berufl ichen 
Bildung in den Großbetrieben erfolgreich. Die 
Einbeziehung der hohen Anteile der irregulär 
 Beschäftigten ist nicht geglückt. Zudem lässt die 
Bildungsbereitschaft sofort nach, wenn der Staat 
nicht mehr interveniert. Die starke Dominanz 
der Senioritätsentlohnung untergräbt die Weiter-
bildungsbereitschaft langjährig Beschäftigter, da 
ihr Gehalt vorrangig von der Betriebszugehörigkeit 
abhängt und Weiterbildung nicht belohnt wird. 
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13 Zum Teil werden durch Fonds auch Maßnahmen der Erstausbildung unterstützt, auf die wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

Die Darstellung der Weiterbildungsfonds in drei 
Ländern lässt eine große Variationsbreite von 
Entstehungsgründen, Zielen, Strukturen und För-
derinstrumenten erkennen. Die Fonds haben 
trotz aller Unterschiede aber eine Gemeinsam-
keit. Sie wurden – ebenso wie die Umlagefi nan-
zierung der Berufsausbildung im Bauhauptge-
werbe – in Reaktion auf eine diagnostizierte Un-
terinvestition in Weiterbildung13 eingerichtet. 
Die Gründe für die Unterinvestition können da-
bei sehr unterschiedlich sein: 
(1) kurzer Planungshorizont der Unternehmen;
(2) hohe Planungskosten für Weiterbildung bei 
gleichzeitiger Unsicherheit über die Höhe der pri-
vaten Erträge; 
(3) Einschätzung, dass die privaten Erträge gerin-
ger als die sozialen Erträge sind (hohe externe 
 Effekte);
(4) hohe zwischenbetriebliche Mobilität der Ar-
beitskräfte, so dass andere Unternehmen profi -
tieren, ohne sich an der Finanzierung der Weiter-
bildung beteiligt zu haben;
(5) unzureichende interne Ressourcen zur Pla-
nung von Weiterbildung (vor allem in Klein- und 
Mittelbetrieben);
(6) unrealistische Annahmen der Unternehmen 
über die Ergiebigkeit externer Arbeitsmärkte bei 
Fachkräftemangel; 
(7) hohes Entwicklungstempo und große Anzahl 
neu entstehender Unternehmen;
(8) hohe Konjunkturabhängigkeit der Weiterbil-
dungsinvestitionen.
Durch eine Umlage können Finanzierungsrisiken 
für die investierenden Unternehmen verringert, 
Weiterbildungsinvestitionen verstetigt und die 
Informations-, Planungs- und Durchführungskos-
ten von Weiterbildung verringert werden. Vor al-

lem wird der Planungshorizont der Unternehmen 
verlängert, da die Kosten der Weiterbildung teil-
weise aus dem Wettbewerb herausgenommen 
werden. 

Mit den Fonds können verschiedene Ziele 
verfolgt werden. Weiterbildungsfonds sollen dazu 
beitragen:
(a) die Investitionen von Unternehmen in beruf-
liche Weiterbildung zu erhöhen; 
(b) die Entwicklung bestimmter Industrien zu 
fördern;
(c) die individuelle Weiterbildungsbereitschaft 
und -initiative zu stärken; 
(d) die Weiterbildungsteilnahme bestimmter Be-
schäftigtengruppen zu erhöhen;
(e) die Weiterbildungsaktivitäten in bestimmten 
Branchen oder Unternehmenstypen (z. B. Klein- 
und Mittelbetriebe) zu steigern;
(f) neue Strukturen in der Weiterbildung zu för-
dern (z. B. Weiterbildungsallianzen in der Region 
oder zwischen Betrieben);
(g) die Kooperation von wichtigen Akteuren zu 
verbessern (z. B. die Kooperation der Sozialpart-
ner).
Oft werden mehrere dieser Ziele gleichzeitig an-
gestrebt, wobei es durchaus zu Zielkonfl ikten 
kommen kann. Diese Zielkonfl ikte kann man 
durch eine Aufteilung der Mittel auf mehrere 
Fonds mit unterschiedlichen Zielsetzungen, wie 
in Frankreich, mildern. Zu beachten ist allerdings, 
dass immer darauf geachtet wurde, dass der direk-
te Nutzen für die fi nanzierenden Unternehmen 
erkennbar blieb. Die Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit und des Fachkräftenachwuchses blieben 
in allen umlagefi nanzierten Fonds die wichtigs-
ten Ziele. Offensichtlich rechtfertigt sich ein um-
lagefi nanzierter Fonds nur, wenn er die domi-

5.  Ziele, Instrumente und Strukturen von Weiterbildungsfonds
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nanten Bedürfnisse seiner Finanziers, also der 
Unternehmen und der Beschäftigten14, in den 
Mittelpunkt stellt. Dies schließt natürlich eine ge-
zielte Förderung der Klein- und Mittelbetriebe 
mit ein. Zur Sicherung des Fachkräftenachwuch-
ses und der Bewältigung des demographischen 
Wandels liegt auch die Förderung von Migranten, 
gering Qualifi zierter und Älterer im Interesse der 
Unternehmen. Ein Fonds scheint allerdings kein 
geeignetes Instrument der Benachteiligtenför-
derung zu sein. Eine solche Ausrichtung würde 
im Übrigen die Fonds innerhalb der Wirtschaft 
schnell stigmatisieren. Auch die Verringerung der 
Defi zite in der Allgemeinbildung, die oft der 
Hauptgrund für  Bildungsbenachteiligung sind, 
wurde durch die untersuchten Fonds nicht ange-
strebt. Diese Aufgabe liegt in der öffentlichen 
Verantwortung und sollte aus Steuermitteln 
 fi nanziert werden. 

Weiterbildungsfonds können für die gesamte 
Wirtschaft (Frankreich, Süd-Korea), für einzelne 
Branchen (z. B. in den Niederlanden in sehr vie-
len Branchen sowie in der Bauwirtschaft und in 
der Leiharbeit in verschiedenen Ländern) oder in 
bestimmten Regionen eingerichtet werden. Fonds 
für die gesamte Wirtschaft werden meist per Ge-
setz etabliert, Fonds auf Branchenebene über 
 Tarifverträge, die anschließend in den meisten 
Fällen für allgemeinverbindlich erklärt werden. 
In Einzelfällen gibt es mangels starker Tarifpart-
ner oder mangels einer Allgemeinverbindlich-
keitsregelung auch Branchenfonds durch  gesetz-
liche Regulierung (z.  B. Bauwirtschaft Québec) 
(Charest 2007).

Nationale Weiterbildungsfonds auf gesetz-
licher Grundlage können, wie in Frankreich, de-
zentralisiert werden. Eine dezentrale Fondsstruk-
tur verbessert die Möglichkeiten der Einbezie-
hung der Sozialpartner und der Entwicklung ziel-
gerichteter Dienstleistungen (z. B. Beratung von 
Unternehmen und Beschäftigten, spezielles Kurs-
angebot für eine Branche und bestimmte Be-
schäftigtengruppen). Zudem sehen Sozialpartner, 

vor allem, wenn sie die Fonds selbst aufgebaut 
haben und ihre Arbeit gestalten, die Umlage nicht 
als Belastung, sondern als Investition. Nicht in 
jedem Land sind die Voraussetzungen für eine 
Selbstverwaltung durch die Sozialpartner gege-
ben, da sie zu schwach oder zersplittert sind (z. B. 
in Süd-Korea). Hier taucht allerdings die Frage 
nach den Ursachen der Schwäche der Sozialpart-
ner auf. Es ist auch möglich, dass die Sozialpart-
ner so schwach sind, weil sie nicht in wichtige 
gesellschaftliche Steuerungsprozesse verantwort-
lich eingebunden sind. Die hohe Stabilität der 
tarifvertraglichen Bindungen und der Mitglied-
schaft der Arbeitgeber in Arbeitsorganisationen 
in den Niederlanden und in Frankreich ist mög-
licherweise dadurch zu erklären, dass in den in-
dustriellen Beziehungen nicht nur Löhne, son-
dern zugleich auch viele andere Themen verhan-
delt werden. Der Staat spielt zudem über die  
Allgemeinverbindlichkeitserklärung fast aller 
Branchentarifverträge eine stabilisierende Rolle 
und stellt die Voraussetzungen für eine allgemei-
ne Beitragspfl icht her (wie in Deutschland in der 
Bauwirtschaft). 

In der Literatur, die noch weitere Fonds in 
die Analyse einbezieht, werden mehrere Typen 
von Umlagesystemen unterschieden (Gasskow 
2001). Wenn die Umlage, wie in einigen südame-
rikanischen Ländern, vorwiegend als Finanz-
quelle dient und auch für allgemeine Bildung 
verwendet wird, hat sie den Charakter einer Steu-
er, so dass man nicht mehr von einem Fonds im 
 engeren Sinn sprechen kann. In den levy-exemp-
tion fonds muss eine Abgabe nur bezahlt werden, 
wenn die Unternehmen zu wenig in Weiter-
bildung investieren. Das Niveau der betrieblichen 
Investition kann in Geld (Anteilen an der Brutto-
lohnsumme wie in Frankreich) oder Köpfen (Teil-
nahmequote wie früher in Korea) gemessen wer-
den. In den levy-grant Fonds müssen die Beiträge 
grundsätzlich gezahlt werden. Die Mittel fl ießen 
dann über Zuschüsse an die Betriebe oder Ein-
zelpersonen zurück. Die Art der Zuschüsse kann 

14 Die Umlage wurde immer von der Lohnsumme erhoben und geht damit auch in die Bruttolohnsumme ein. Die Umlage kann man auch 
als entgangenen Lohn bezeichnen, so dass auch die Beschäftigten an der Finanzierung beteiligt sind.
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programmatisch festgelegt werden, wobei das 
Spektrum hier von Ermessensleistungen bis hin 
zu Rechten auf Leistungen reicht. Sie können 
aber auch in Form von Einzelförderungen ausge-
handelt werden, wie zum Teil in Süd-Korea. In 
levy-grant-Fonds sind die Steuerungs- und Um-
verteilungsmöglichkeiten des Fonds erheblich 
größer. Gleichzeitig steigt der Verwaltungsauf-
wand gegenüber den levy-exemption-Fonds, da 
die Finanzierung aller Weiterbildungsmaßnah-
men über den Fonds läuft. Es fi nden sich auch 
Mischformen zwischen beiden Typen. In Frank-
reich muss die Abgabe für die betrieblichen Qua-
lifi zierungsmaßnahmen (0,9 Prozent der Lohn-
summe) nur gezahlt werden, wenn der Betrieb 
zu wenig in eigene Weiterbildung investiert. Die 
Abgabe für die überbetrieblichen Maßnahmen 
(0,7 Prozent) muss hingegen immer gezahlt wer-
den. 

Viele Fonds setzen besondere Anreize für die 
Weiterbildung in bestimmten Betrieben oder Per-
sonengruppen. Die Förderung kann über die Ein-
nahme- oder die Ausgabenseite erfolgen. Auf der 
Einnahmeseite sind kleinere Unternehmen von 
der Umlagezahlung oft ausgenommen oder zah-
len geringere Beiträge als größere Unternehmen 
(Süd-Korea, Frankreich). Die Höhe der Umlage 
kann nach Personengruppen gestaffelt werden. 
In Frankreich liegt sie für befristet Beschäftigte 
und Leiharbeitnehmer höher als für Festange-
stellte. Auf der Ausgabenseite können bestimmte 
Unternehmen, Personengruppen oder Maßnah-
mentypen (abschlussbezogene Weiterbildung, 
Verbundweiterbildung) gezielt gefördert werden. 
So werden in Frankreich befristet Beschäftigte 
und Leiharbeitnehmer stärker und bevorzugt ge-
fördert. Korea versucht, Klein- und Mittelbetriebe 
über Verbundmaßnahmen mit Großunterneh-
men stärker zur Weiterbildung zu motivieren.

Die Wirkungen von Fonds auf Weiterbildung 
hängen nicht alleine von ihrer institutionellen 
Ausgestaltung, sondern auch (a) von der Politik 
der Fonds, (b) dem Zusammenwirken mit ande-
ren Instrumenten der Weiterbildungsförderung 

und (c) ihrer Einbettung in Arbeitsmarkt- und 
Produktionsstrukturen ab: 
(a) Hinsichtlich der Politik der Fonds kann man 
zwischen eher passiven umverteilenden Fonds 
und aktiv gestaltenden Fonds unterscheiden. Bei 
den passiv umverteilenden Fonds verbleibt die 
Initiative letztlich bei den Unternehmen. Durch 
die Fondsfi nanzierung ändern sich allein die 
 Kostenkalküle der Unternehmen. Das reicht aber 
oft nicht aus, um weiterbildungsabstinente Un-
ternehmen, insbesondere die kleineren oder 
 mittleren Unternehmen, zu bewegen, mehr in 
Weiterbildung zu investieren. Aktiv gestaltende 
Fonds gehen auf die Unternehmen ein, erkunden 
ihren Bedarf, informieren, beraten, entwickeln 
geeignete Projekte und senken durch Verbund-
projekte die Kosten. In den drei untersuchten 
Ländern fi nden sich Beispiele für eine Aktivie-
rung der Fonds in den letzten Jahren.
(b) Zu beachten ist das Zusammenwirken mit an-
deren Instrumenten der Förderung der Weiter-
bildung. Die Stärkung individueller Weiterbil-
dungsrechte in Frankreich hat zum Beispiel in 
kurzer Zeit für die Fonds ein neues beachtliches 
Gestaltungsfeld entstehen lassen. Ebenso wichtig 
waren das Anrecht auf eine individuelle Kom-
petenzbilanz und das Recht auf Freistellung mit 
einem Rückkehrrecht. Bedeutsam können auch 
die Kombinationsmöglichkeiten von Fondsmit-
teln mit Mitteln der öffentlichen Hand, der Ar-
beitsmarktpolitik oder der europäischen Sozial-
fonds sein, die in Frankreich nicht üblich sind, 
aber in den Niederlanden eine Rolle spielen. Sie 
ermöglichen die Verbindung von Allgemein- und 
Berufsbildung, was besonders wichtig für gering 
Qualifi zierte ist. In Dänemark, das in Europa die 
höchste Weiterbildungsteilnahme aufweist, sind 
die anderen Instrumente der Förderung der Wei-
terbildung (über Erwachsenenstipendien und die 
Arbeitsmarktpolitik) so ausgebaut, dass für die 
vielen Branchenfonds keine Rolle mehr in der 
 Finanzierung, sondern nur noch in der Beratung, 
Information und inhaltlichen Gestaltung übrig 
bleibt (CEDEFOP 2008: 43-51).
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(c) Schließlich muss Weiterbildung auf ein bil-
dungsfreudiges Umfeld treffen. Dies ist in Frank-
reich mit seinen ausgeprägten innerbetrieblichen 
Arbeitsmärkten und der geringen Wertschätzung 
berufl icher Bildung und in Süd-Korea mit der 
scharfen Trennung zwischen regulären und irre-
gulären Beschäftigten sowie der dominanten 
 Senioritätsentlohnung, die Bildung nicht be-
lohnt, nur begrenzt ausgeprägt. Solche Arbeits-

markt- und Produktionsstrukturen prägen auch 
das Verhalten der Akteure, also der Sozialpartner, 
der betrieblichen Interessenvertreter und der Un-
ternehmer. In einem bildungsfreundlichen und 
innovationsorientierten Umfeld mit lernförder-
lichen Arbeitsplätzen entfalten Fonds eine stär-
kere Wirkung als in einem Umfeld, in dem sie 
starke Widerstände gegen Weiterbildung alleine 
überwinden müssen.
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Im Folgenden wird ein Modell für einen Weiter-
bildungsfonds in Deutschland entwickelt, das 
dazu beitragen soll, die in Kapitel 2 beschriebene 
Unterinvestition in berufl iche Weiterbildung zu 
verringern. Dabei sollen die Erfahrungen aus an-
deren Ländern genutzt werden. 

Vorgeschlagen wird ein zentraler Weiterbil-
dungsfonds, in den ein Prozent der Lohn- und 
Gehaltssumme einfl ießt. Bei dieser Umlagehöhe 
könnte man, ausgehend von den beitragspfl ichti-
gen Einkommen des Jahres 2009, mit  einem Ein-
nahmevolumen von ca. acht Milliarden Euro 
rechnen. Bei der Finanzierung besteht die Mög-
lichkeit, die Umlage, wie in anderen Ländern, al-
leine von den Arbeitgebern zu erheben. Alterna-
tiv kann sie gemeinsam von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern aufgebracht werden. Die Art der 
Finanzierung sollte Konsequenzen für die Ausge-
staltung der Weiterbildungsförderung haben. Bei 
einer Finanzierung alleine über die Arbeitgeber 
sollten betriebliche Maßnahmen im Vordergrund 
stehen, bei geteilter Finanzierung sowohl betrieb-
liche als individuelle Maßnahmen unterstützt 
werden. Die Weiterbildungsteilnahme kann am 
ehesten erhöht werden, wenn sowohl die indivi-
duelle als auch die betriebliche Initiative unter-
stützt wird. Daher wird eine geteilte Finanzierung 
(0,7 Prozent Arbeitgeberum lage, 0,3 Prozent Ar-
beitnehmerumlage) vorgeschlagen.

Die Umlage sollte zentral mit den Sozial-
versicherungsbeiträgen erhoben werden, was zu-
sätzliche Verwaltungsstrukturen für den Beitrags-
einzug erspart. Das französische Beispiel zeigt, dass 
durch eine dezentralisierte Beitragserhebung hohe 
Kosten und unnötige Verwaltungsstruk turen ent-
stehen können. Das sollte vermieden werden. 

Nach französischem Vorbild sollte, wie be-
reits von der Expertenkommission zur Finanzie-
rung lebenslangen Lernens 2004 vorgeschlagen, 
für befristete Beschäftigte und Leiharbeitnehmer 

ein höherer Beitrag von zwei Prozent (1,4 Prozent 
Arbeitgeber, 0,6 Prozent Arbeitnehmer) erhoben 
werden, der sich allerdings auch in gezielten Leis-
tungen für diese beiden Gruppen niederschlagen 
muss. Für Soloselbstständige, die hohe Beschäf-
tigungsrisiken tragen, sollte ebenfalls eine Abga-
be in Höhe von zwei Prozent erhoben werden. 
Die Erhebung der Abgabe für Soloselbstständige 
kann nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse 
über eine „Bildungskasse für Selbstständige“ er-
folgen. 

Entsprechend der anteiligen Finanzierung 
sollten 0,7 Prozent der Bruttolohnsumme für be-
triebliche Maßnahmen verwendet werden. Dies 
entspricht nach aktuellem Stand (2009) einer 
Summe von rund 5,6 Milliarden Euro. Auf indi-
viduell beantragte Maßnahmen entfallen 0,3 Pro-
zent der Bruttolohnsumme, was ein Budget von 
rund 2,4 Milliarden Euro ergibt. Für befristet Be-
schäftigte und Leiharbeitnehmer erfolgt die Auf-
teilung auf beide Maßnahmetypen nach den glei-
chen Anteilen. Bei den Soloselbstständigen kann 
es nur ein Budget für individuell beantragte Maß-
nahmen geben. 

Für die betrieblichen Maßnahmen sollte ein 
levy-exemption-System gelten. Unternehmen 
wendeten 2006 insgesamt rund 10 Milliarden 
Euro für Weiterbildung auf (DIE 2008: 100). Man 
kann also davon ausgehen, dass viele Unterneh-
men bereits ausreichend in Weiterbildung inves-
tieren und nicht durch eine zusätzliche Büro-
kratie belastet werden sollen, es sei denn, sie wol-
len die Dienstleistungen eines Fonds in Anspruch 
nehmen. Ein levy-exemption-System hat zudem 
den Vorteil, dass ein Teil der Unternehmen, die 
weniger als 0,7 Prozent der Bruttolohnsumme in 
Weiterbildung investieren, große Anstrengungen 
unternehmen werden, den Abfl uss von Mitteln 
durch eigene Weiterbildungsanstrengungen zu 
vermeiden. Die Unternehmen, die bereits eine 

6.  Eckpunkte für einen Weiterbildungsfonds in Deutschland
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aktive Weiterbildungspolitik betreiben, müssen 
nur eine zusätzliche Abgabe von 0,3 Prozent für 
die individuellen Maßnahmen tragen.

Für die individuellen Maßnahmen soll ein 
levy-grant-System gelten. Alle Mittel fl ießen in 
den Fonds und fl ießen über Zuschüsse an die 
 Antragsteller wieder ab. Nur Beschäftigte mit ei-
ner Mindestbeschäftigungsdauer von zwei Jahren 
sollten Anträge auf die Förderung einer Weiter-
bildungsmaßnahme stellen können. Befristet Be-
schäftigte und Leiharbeitnehmer, also Beschäftig-
te mit höherem Arbeitsplatzrisiko und höherer 
Abgabe, sollten gezielt gefördert werden, und 
zwar sowohl bei den betrieblichen, als auch bei 
den  individuellen Maßnahmen. 

Der Fonds sollte aus Mitteln der Umlage 
nicht vorrangig Benachteiligtenförderung be-
treiben, da er sonst in Zielkonfl ikte bei seinen 
Förderprioritäten gerät und zudem schnell als 
 Sozial- und nicht als Bildungs- und Innovations-
einrichtung wahrgenommen wird. Allerdings soll 
der Fonds in bestimmtem Maße aus zusätzlichen 
öffentlichen Mitteln auch gezielt Beschäftigten-
gruppen fördern können. 

Bei den betrieblichen Maßnahmen sollte nur 
formalisierte Weiterbildung als förderungsfähig 
gelten. Dabei sollen direkte Kosten (Lehrper sonal, 
Lehreinrichtungen, Sachkosten) und indirekte 
Kosten (Lohnersatz) gefördert werden. Die Ab-
grenzungen von förderwürdigen Maßnahmen im 
französischen Code de Travail (Artikel 900-2) 
können ein Orientierungspunkt sein. Dort wer-
den Maßnahmentypen, die von Anpassungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen bis hin zur Vorberei-
tung auf die Übernahme neuer Tätigkeiten rei-
chen, erwähnt. Ausdrücklich erwähnt wird auch 
die Erstellung individueller Kompetenzbilanzen. 
Informelles Lernen in der Arbeit ist häufi g eine 
komplementäre Lernform, aber im Einzelfall oft 
nicht von normaler und produktiver Arbeit 
 a b zugrenzen. Die Förderung des informellen 
 Lernens sollte deshalb als Eigenbeitrag der Un-
ternehmen angesehen werden. Nicht gefördert 
werden sollen gesetzlich verpfl ichtende Schu-
lungsmaßnahmen, wie etwa zum Arbeits- und 
Unfallschutz, individuelles Coaching von Einzel-
personen sowie öffentlichkeitsorientierte Tagun-
gen und Konferenzen von Unternehmen. 

Bei den individuellen Maßnahmen sollten 
vorrangig abschlussbezogene Maßnahmen geför-
dert werden. Für An- und Ungelernte sollten auch 
anerkannte Bildungsbausteine, also defi nierte 
Lernabschnitte aus Berufsausbildungen, förde-
rungswürdig sein. Auch Teilzeit oder berufsbe-
gleitende Maßnahmen sollten gefördert werden. 
Förderwürdig sind die Maßnahmenkosten und 
der Unterhalt bis zu zwei Jahren. Es ist darüber 
nachzudenken, für bestimmte bildungsferne 
Gruppen diese Zeit zu verlängern, da eine zeitlich 
komprimierte Berufsausbildung eine zu hohe 
Hürde darstellen kann. Der Unterhalt sollte sich 
am ALG I bemessen. Die Maßnahmenkosten wer-
den erstattet. Um Überschneidungen mit den 
vielfältigen Programmen der Förderung der Be-
rufsvorbereitung, -orientierung und -bildung zu 
vermeiden, sollten eine Mindestaltersgrenze für 
Anträge an den Fonds (etwa 25 Jahre) festgesetzt 
werden. 

Anspruchsberechtigt sind sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigte und Soloselbstständi-
ge. Eine offene Frage ist, ob Einzelpersonen ein-
mal oder mehrfach Anträge an den Fonds stellen 
können. Aus einer Ansparlogik kann man argu-
mentieren, dass Einzelpersonen über ein Kon-
tingent verfügen, das sie nicht überschreiten sol-
len (z. B. maximal 24 Monate). Bei einer Beschäf-
tigungslogik wird eher vom individuellen Bedarf 
ausgegangen. Angesichts hoher Arbeitsmarkt-
dynamik, die auch dazu führen kann, dass mehr-
fache Berufswechsel notwendig sind, sollte man 
von der Beschäftigungslogik ausgehen. Man kann 
hier Missbrauch durch eine Karenzzeit (etwa 
sechs Jahre) zwischen den Förderperioden ver-
hindern. 

Für die sozialversicherungspfl ichtigen Be-
schäftigten wird durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) ein zentraler Fonds 
gebildet, an den die gesamte Umlage fl ießt. Der 
Fonds wird paritätisch von den Sozialpartnern 
verwaltet. Der Fonds soll selbst keine Weiterbil-
dungsmaßnahmen durchführen dürfen, sondern 
sich auf Beratung, Information, Planung und Ver-
waltung konzentrieren. Für diese Aufgaben sollen 
nicht mehr als zehn Prozent der Mittel verwendet 
werden dürfen. Diese Quote soll überprüft und 
ggfs. verändert werden. 
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Die Mittel für die betrieblichen und die in-
dividuellen Maßnahmen müssen getrennt bud-
getiert und verwendet werden. Es sollte zwei klar 
getrennte Antragswege für betriebliche und in-
dividuelle Maßnahmen geben. Anträge auf indi-
viduelle Förderung können wie beim „Meister 
BAföG“ (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
[AFBG]) bei den kommunalen Ämtern für Ausbil-
dungsförderung bei den Kreisen und kreisfreien 
Städten am ständigen Wohnsitz der Antragstelle-
rin bzw. des Antragstellers gestellt werden. Die 
Antragsteller sollten auch dort beraten werden. 

Die Mittel für individuelle Maßnahmen wer-
den vom zentralen Fonds verausgabt. Die Mittel 
für die betrieblichen Maßnahmen müssen hin-
gegen an Branchenfonds weitergeleitet werden, 
sofern die Sozialpartner hierzu paritätisch verwal-
tete Einrichtungen einrichten bzw. bereits über 
solche verfügen (z. B. Bauwirtschaft). Eine solche 
Dezentralisierung ist wünschenswert, da hier-
durch zusätzliche Akteure und eventuell auch zu-
sätzliche Mittel über freiwillige Beiträge gewon-
nen werden. Es sollten allerdings Mindestgrößen 
für Branchenfonds (z. B. 30 Millionen Euro pro 
Jahr) festgelegt werden, um eine Zersplitterung 
auf viele kleine Fonds, wie vor der letzten Zu-
sammenlegung der Fonds in Frankreich, zu ver-
hindern. Nicht verausgabte Mittel aus den Bran-
chenfonds sollten nach Überschreitung einer 
Haushaltsreserve, die auch mehrjährige Planung 
ermutigen sollte, für individuelle Weiterbildungs-
maßnahmen verwendet werden, damit nicht – 
wie in den Niederlanden – große Beträge gehortet 
werden. 

Wenn ein Weiterbildungsfonds gesetzlich 
verankert worden ist, werden sich nach Erfahrun-
gen in anderen Ländern relativ schnell Branchen-
fonds bilden, da die Sozialpartner großes Interes-
se haben, die Weiterbildung in ihren  Branchen 
selbst zu gestalten. 

Eine gemeinsame Schwäche aller bisherigen 
Fondsmodelle ist die unzureichende Initiierung 
von Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben. 

Ein Schwerpunkt des Weiterbildungsfonds sollte 
die Förderung der Weiterbildung in Klein- und 
Mittelbetrieben sein, die in besonderem Maße 
auf externe Dienstleistungen angewiesen sind. 
Mangelnde interne Kapazitäten der Personalent-
wicklung sind ein grundlegender Strukturnach-
teil bei der Planung und Durchführung von 
 Weiterbildung gegenüber Großbetrieben. Fonds 
sollten daher die Möglichkeiten, in Klein- und 
Mittelbetrieben interne oder externe Bildungs-
beauftragte zu fördern, die die Weiterbildungs-
aktivitäten des Unternehmens konzipieren. Vor-
bild könnte das britische Modell der Small Firm 
Development Accounts sein (Expertenkommis-
sion 2004: 179 und 264 - 8).15 

Ursprüngliche Überlegungen, den Weiterbil-
dungsfonds in die Bundesagentur für Arbeit zu 
integrieren, wurden verworfen. Die Weiterbil-
dungsförderung der Bundesagentur folgt der Ver-
mittlungslogik. Sie zielt auf die schnellere Ver-
mittlung Arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit 
Bedrohter in Beschäftigung. Die Nichtteilnahme 
an Weiterbildung kann mit Sanktionen belegt 
werden. Alle anderen Länder, außer Süd-Korea 
mit seinem Staatfonds, haben Weiterbildungs-
fonds und Arbeitsmarktpolitik getrennt, da die 
Aufgabenstellung, die Abläufe, die Denkweise der 
handelnden Personen und die Art der Selbst-
verwaltung zu unterschiedlich sind. 

Sinnvoll ist allerdings eine enge Kooperation 
der Bundesagentur für Arbeit mit den Fonds, ins-
besondere bei der betriebsorientierten Förderung 
der Weiterbildung von Arbeitslosen und von 
 Arbeitslosigkeit Bedrohten. Ähnlich wie in den 
Niederlanden können gemeinsame Projekte ge-
fördert werden. Die Förderung betrieblicher Wei-
terbildung, die mangels anderer Finanzierungs-
quellen in den letzten Jahren von der Bundes-
agentur für Arbeit schrittweise übernommen 
wurde, sollte allerdings Aufgabe der Fonds wer-
den. Dies betrifft vor allem die Förderung der 
Weiterbildung Älterer in Klein- und Mittelbe-
trieben und das WeGebAU-Programm. 

15 In diesem Programm werden Betriebe bei der Entwicklung eines betrieblichen Weiterbildungsplans unterstützt, der Voraussetzung für 
die Förderung der Teilnehmer ist.  
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Der internationale Vergleich von Weiterbildungs-
fonds hat gezeigt, dass sich hinter ähnlichen for-
malen Strukturen ganz unterschiedliche Prak-
tiken verbergen können. Es fi nden sich aktive 
Weiterbildungsfonds, die Unternehmen und Be-
schäftigte informieren und beraten und nicht zu-
letzt durch die Stärkung der Zusammenarbeit der 
Sozialpartner Auslöser für eine neue Weiterbil-
dungskultur sind. Andere Fonds sind eher Geld-
sammelstellen, was auf Dauer keinen Sinn macht.  

Das hier entwickelte Modell eines Weiterbil-
dungsfonds für Deutschland setzt starke Anreize 
für die Unternehmen, die bislang zu wenig wei-
terbilden, mehr als bislang in ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu investieren. Es wäre für 
Unternehmen nicht rational, sich durch die Zah-
lung einer Abgabe ohne Gegenleistung von der 
Weiterbildungspfl icht freizukaufen. Gleichzeitig 
erhalten Beschäftigte eine Chance, sich für eine 
selbst gewählte berufl iche Weiterbildung freistel-
len zu lassen und sie mit einem Unterhaltsgeld, 
also ohne große fi nanzielle Nachteile, zu absol-
vieren. 

Die Gefahr einer Anhäufung ungenutzter 
Geldmittel ist im vorgeschlagenen Modell gering. 
Die Unternehmen werden entweder selbst aus-
reichend in Weiterbildung investieren, um die 
Abgabe niedrig zu halten. Wenn sie selber über zu 
geringe Kapazitäten zur Planung von Weiterbil-
dungsmaßnahmen verfügen, werden sie – wie in 
Frankreich – die Fonds drängen, überbetriebliche 
Maßnahmen, die auf ihre Interessen zugeschnit-
ten sind, anzubieten. Durch den raschen struk-
turellen Wandel und die Heraufsetzung der Al-
tergsrenze steigen die Anreize für die Beschäftig-
ten, ihre Beschäftigungsfähigkeit auf eigene Ini-
tiative zu verbessern. Auf Seiten der Beschäftigten 
ist daher mit einem hohen Bedarf an selbst ge-
wählten Weiterbildungsmaßnahmen zu rechnen. 

Die höhere Abgabe in den Fonds für Leih- 
und befristete Arbeitnehmer ist ein Beitrag zur 
Reinternalisierung der Kosten hoher externer 
 Flexibilität in die Wirtschaft und der gezielten 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Be-
schäftigungsgruppen, die aufgrund ihrer gerin-
gen Betriebsbindung bislang nicht von betrieb-
licher Weiterbildung profi tieren. Für die stark 
wachsende Gruppe der Soloselbstständigen wird 
ein überbetrieblich organisiertes Angebot zur 
Weiterbildung geschaffen. 

Die Einrichtung eines Weiterbildungsfonds 
hat Auswirkungen auf andere Instrumente der 
Förderung der Weiterbildung. Die bisherige För-
derung der innerbetrieblichen Weiterbildung 
durch die Bundesagentur für Arbeit sollte vom 
Weiterbildungsfonds übernommen werden, um 
Überschneidungen zu vermeiden. Das vorge-
schlagene Erwachsenen-BAFöG (Expertenkom-
mission 2004) könnten auch nicht Beschäftigte 
nutzen und es zielt in hohem Maße auch auf das 
Nachholen allgemeinbildender Abschlüsse, so 
dass Überschneidungen mit dem Weiterbildungs-
fonds gering sind.  

Die Einführung von Fonds erfordert eine 
 Reihe von Begleitmaßnahmen. Um die Beantra-
gung für individuelle Qualifi zierungsprojekte 
 attraktiv zu gestalten, müsste eine Freistellung 
mit einem Rückkehrrecht gewährleistet werden. 
Ein solches Freistellungsrecht sollte nach fran-
zösischem, dänischem oder schwedischem Bei-
spiel gesetzlich verankert werden. Vor allem sollte 
die Weiterbildungsberatung möglichst auf kom-
munaler Ebene ausgebaut werden. Die Sozial-
partner haben die Aufgabe, Qualifi zierungsbau-
steine und anerkannte Weiterbildungsmodule im 
Rahmen des Berufsbildungsgesetzes zu entwi-
ckeln, um mehr Orientierungspunkte für indi-
viduelle Berufswege zu schaffen. 

7.  Zusammenfassung und Ausblick
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Die Arbeitsmarktstrukturen in Deutschland 
bieten durch die starke Dominanz berufl icher 
 Arbeitsmärkte und die geringe Bedeutung der 
 Senioritätsentlohnung deutlich mehr Anreize für 
Weiterbildung als etwa in Frankreich. Die Ab-
schaffung der fi nanziellen Anreize für einen vor-
zeitigen Ruhestand in Deutschland und die 

s ukzessive Erhöhung des Rentenalters wird in 
den Betrieben die Notwendigkeit, mehr in Wei-
terbildung Älterer zu investieren, deutlich er-
höhen. Gleichzeitig können die Fonds dazu 
 beitragen, dass die Weiterbildungsteilnahme 
nicht schon ab dem 40. Lebensjahr deutlich zu-
rückgeht. 
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